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Einziger Tagesordnungspunkt  

Einführung eines Pflichtabgleichs von Bordkarte 
mit einem Identitätsdokument beim Boarding 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, jetzt 
schauen wir mal. Ich darf Sie alle ganz herzlich zu 
unserer heutigen 94. Sitzung des Ausschusses für 
Inneres und Heimat begrüßen. Wir haben heute auf 
der Tagesordnung der öffentlichen Anhörung das 
Thema ‚Identitätsdokument beim Boarding‘. Das 
Zeitfenster für unsere Anhörung ist von 14:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr festgelegt.  

Ich darf mich zunächst mal ganz, ganz herzlich bei 
allen Damen und Herren Sachverständigen für ihr 
Kommen bedanken und auch dafür bedanken, dass 
alle einen schriftlichen Bericht im Vorfeld abge-
geben haben. Wir haben auch dieses Mal wieder 
eine gemischte Sitzung aus der Zuschaltung per 
Videoschalte und der direkten Anwesenheit hier. 
Ich darf zunächst alle Sachverständigen begrüßen. 
Beginnen darf ich hiermit bei Herrn Gunter 
Ceuppens, der uns heute zugeschaltet ist. Er wird 
auf Englisch sprechen, wir haben daher heute auch 
hier Dolmetscherinnen und Dolmetscher einge-
setzt. Der Kanal der Geräte für Deutsch ist der 
Kanal 1, Englisch hören wir auf Kanal 2. Herr 
Ceuppens hat auch – aber das müsste Ihnen schon 
im Vorfeld allen zugegangen sein, oder zumindest 
als Tischvorlage ausliegen – nicht nur einen 
Bericht abgegeben, sondern auch eine kurze 
PowerPoint-Präsentation. 

Ich darf dann weiter hier im Saal begrüßen, in 
alphabetischer Reihenfolge: Frau Bock, Herrn 
Faust, Herrn Prof. Giemulla, Herrn Hüber und 
Herrn Prof. Kelber. Dann haben wir im hinteren 
Bereich Frau Schöneberg bei uns und Herrn 
Zurfähr, etwas ungewöhnlich, aber auch das 
werden wir hinkriegen.  

Ganz herzlich begrüßen darf ich auch noch vom 
Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat, Herrn Dr. Berger. Er ist Referatsleiter 
Bereich B3 – Luftsicherheit.  

Die Sitzung heute, die Anhörung wird wie üblich 
im Parlamentsfernsehen des Bundestages über-
tragen, es läuft auch gleich per Livestream auf der 
Homepage, ebenfalls üblich, wie immer. Dann 
haben wir die Berichte bereits übersandt, sie 
werden aber auch dem Protokoll beigegeben. Es 

wird eine digitale Aufzeichnung gefertigt, damit 
das Wortprotokoll anschließend erstellt werden 
kann. Sie erhalten alle das Protokoll zur Durch-
sicht, bevor es dann an die Kolleginnen und 
Kollegen verteilt wird.  

Vom Zeitablauf machen wir es immer wie folgt: Ich 
darf zunächst dann nachher die Sachverständigen 
in alphabetischer Reihenfolge bitten, ein Eingangs-
statement abzugeben. Da Sie alle Berichte vorgelegt 
haben und ich davon ausgehe, dass die Berichter-
statterinnen und Berichterstatter diese auch ent-
sprechend gelesen haben, genügt es, wenn Sie in 
einem ungefähr fünfminütigen Eingangsstatement 
das Wichtigste – sozusagen – nochmal direkt trans-
portieren. Wir haben durch die Zuschaltung per 
Videoschalte jetzt hier bei uns keine Uhr. Aber ich 
bitte Sie trotzdem, selber ein bisschen mit darauf 
zu achten, die Redezeit einzuhalten. Ansonsten 
würde ich mich melden, wenn die Zeit zu sehr 
überschritten ist. Das gilt danach auch für die 
Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen ja, wenn 
möglich, zwei Fragerunden absolvieren können, 
das ist sportlich bei der Anzahl der Sachverstän-
digen. Bei den Fragerunden, die sich direkt an-
schließen, wenn Sie, sehr geehrte Damen und 
Herren Sachverständige, gesprochen haben, erhält 
jede Fraktion die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
Diese werden gesammelt und Sie haben dann die 
Möglichkeit, – praktisch im Block – die an Sie ge-
stellten Fragen zu beantworten. Bei den Fragen ist 
es so, dass ich die Kolleginnen und Kollegen bitte 
– wie üblich – entweder eine Frage an zwei Sach-
verständige zu stellen, zwei Fragen an einen Sach-
verständigen oder jeweils eine unterschiedliche 
Frage an jeweils einen Sachverständigen. Also es 
dürfen nie mehr als zwei Fragen als Ergebnis raus-
kommen.  

Dann. Gibt es dazu noch Fragen? Wenn das nicht 
der Fall ist, dann würden wir anfangen. Und in 
diesem Fall direkt auch mit Frau Bock. Frau Bock, 
bitte. 

SV Kirsten Bock (Brodersdorf): Ja, vielen Dank, 
sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende, sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich 
bedanke mich für die Möglichkeit der Stellung-
nahme. Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass 
ich nicht für die Behörde, bei der ich tätig bin, 
spreche.  
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Das Thema der heutigen Anhörung kommt denkbar 
schlank daher: Einführung eines Pflichtabgleichs 
von Bordkarte mit einem Identitätsdokument beim 
Boarding. Offen bleibt hier alles, das Wer, das Was, 
das Wie und das Warum. 

Die Frage nach dem Wer stellt sich: Luftfahrtunter-
nehmen oder Polizei? Wer den Abgleich machen 
kann, ist abhängig vom Was. Soll es bei dem 
Pflichtabgleich um eine Identitätsprüfung oder 
einen schlichten Abgleich von Angaben gehen? 
Eine Identitätsprüfung setzt die Kompetenz voraus, 
die Echtheit eines Dokumentes zu prüfen. Das kann 
aber nur die Polizei und nicht das Luftfahrtunter-
nehmen. Welche Angaben sollen überprüft 
werden? Schaut man sich das bisherige Design 
einer Bordkarte an, beschränkt sich zumindest der 
analoge Vergleich auf den Namen auf der Bordkarte 
mit dem auf dem Ausweisdokument und einem 
Vergleich der Person mit dem Passfoto. Soll das 
Verfahren elektronisch durchgeführt werden, 
könnten weitere Angaben hinzukommen, zum 
Beispiel in einem QR-Code. Mit dem Umfang der 
Information für den Abgleich stellt sich auch die 
Frage nach dem Zweck der Verarbeitung. Soll der 
Abgleich der Luftfahrtsicherheit dienen oder geht 
es eigentlich darum, die Fluggastdaten, die soge-
nannten Passenger Name Records (PNR) – salopp 
gesagt – aufzupimpen? Im letzten Fall hat dies so 
scheinbar unschuldig daherkommende Abgleich-
verfahren eine echte Brisanz. Dann geht es nämlich 
letztlich um einen weiteren Ausbau einer Vorrats-
datenspeicherung im Flugverkehr durch einen 
Abgleich der PNR-Daten mit einem Ausweis-
dokument.  

Bei der Buchung werden diese Daten ja in der 
Regel nicht überprüft. Das könnte bei der Kontrolle 
der Bordkarte nachgeholt werden. Damit geraten 
aber Fluggäste in das Visier der Ermittler unab-
hängig davon, ob sie vorbelastet sind oder eine als 
kritisch eingestufte Flugroute wählen. Das wäre 
dann eine weitere Form einer anlasslosen Massen-
überwachung unbescholtener Bürgerinnen und 
Bürger und damit ein Verstoß gegen Art. 8 der 
Europäischen Grundrechtecharta. Ob diese Form 
der Übermittlung an ein Zentralregister überhaupt 
zulässig sein kann, hängt auch von der Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum 
Fluggastdatengesetz (FlugDaG) ab, was ja noch aus-
steht.  

 

Davon unabhängig stellt sich die Frage nach der 
Rechtsgrundlage. Jede Verarbeitung personenbe-
zogener Daten ist ein Eingriff in das Grundrecht auf 
Datenschutz und damit zu rechtfertigen. Das setzt 
voraus, dass die Zwecke der Verarbeitung genau 
bestimmt werden können und die Verarbeitung für 
die Erreichung dieser Zwecke auch erforderlich ist. 
Die Datenschutzgrundverordnung macht für eine 
Gesetzgebung in ihrem Anwendungsbereich klare 
Vorgaben in Art. 6 Abs. 2 und 3 zur Bestimmtheit 
solcher Regelungen. Im Hinblick darauf muss 
genau bestimmt sein, welche Arten von Daten ver-
arbeitet werden, welcher Zweckbindung sie unter-
liegen und auch welche Maßnahmen zur Gewähr-
leistung einer rechtmäßigen und fairen Verar-
beitung getroffen werden müssen.  

Ein Pflichtabgleich, der unterschiedslos alle Flug-
gäste, und das sogar intraeuropäisch, erfasst, ist in 
seiner Eingriffsintensität in Grundrechte immer als 
hoch einzustufen. Die Hürden für die Rechts-
konformität einer solchen Regelung liegen dann 
ebenfalls hoch. Sie müssen Datenkategorien präzise 
festlegen und diese dürfen nicht umfangreich sein.  

Es bestehen hier zudem auch erhebliche Zweifel, 
ob die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Abgleich überhaupt geeignet ist, den Zweck 
der Sicherheit des Luftverkehrs zu fördern, weil es 
auf die Identität der Personen in diesem Bereich 
gar nicht ankommt.  

Zudem müssten die Folgen des Abgleichs, insbe-
sondere bei Divergenzen, und ein Verfahren fest-
gelegt werden, das dann angemessenen Schutz 
bietet. Die Folgen der Verarbeitung bei einem 
Pflichtabgleich für die Fluggäste sind erheblich. 
Risiken des Missbrauchs auch durch Zweckent-
fremdung und ein Gefühl des Überwachtwerdens 
entstehen. Die Fehlerquoten in der Datenbank 
mögen durch den Abgleich abnehmen. Aber bevor 
dies erfolgt, geraten Fluggäste durch divergierende 
Angaben unwillkürlich in Verdacht. Es ist davon 
auszugehen, dass die Gefahr ungerechtfertigter 
Folgemaßnahmen dadurch nicht etwa sinken wird, 
sondern mit weiteren Risiken bis hin zu Freiheits-
einbußen einhergeht.  

Schlussendlich: Die verfassungs- und datenschutz-
rechtlichen Bedenken, die gegen das Fluggastdaten-
gesetz bestehen, sind auch für den Pflichtabgleich 
zu erheben. Ein Pflichtabgleich ist ungeeignet und 
damit nicht erforderlich. Eine gesetzliche Regelung 
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wird damit aller Voraussicht nach – egal wie oder 
wo sie erfolgt – grundrechtswidrig sein. Vielen 
Dank. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, vielen 
herzlichen Dank. Wir kommen dann zu Herrn 
Ceuppens.  

SV Gunter Ceuppens (Nationaal Crisiscentrum – 
Centre National de Crise, Brüssel): Meine Damen 
und Herren Abgeordnete, guten Tag! Frau 
Vorsitzende, vielen Dank! Gestatten Sie mir, diese 
Präsentation auf Englisch zu halten. 

Ich bin gebeten worden, Ihnen einen kurzen Über-
blick darüber zu geben, wie wir diese Überprüfung 
in Belgien auf gesetzlichem Weg eingeführt haben. 
Ihnen sollte ein Ausdruck der PowerPoint-Präsen-
tation vorliegen. Ich werde mich mehrfach auf 
dieses Dokument beziehen. 

Die belgische PNR-Zentralstelle, die BelPIU, ist seit 
Januar 2018 tätig, und – wie sie erkennen können –
sind wir im Nationalen Krisenzentrum unterge-
bracht. Im Wesentlichen empfängt, erfasst und 
analysiert die PIU Passagierdatensätze, die so 
genannten PNR. Dies ist aus Folie 2 ersichtlich. Zu 
beachten ist ein sehr wichtiger Aspekt: Es handelt 
sich um deklarative Informationen, d. h. um 
Informationen, die die Passagiere bei der Reser-
vierung ihres Flugs selbst angeben. Wenn Sie bei-
spielsweise einen Flug unter dem Namen Mickey 
Mouse buchen, erscheint er als solcher in den 
Reservierungssystemen. Einige Gesellschaften 
haben jedoch strenge Regelungen, was die Richtig-
keit dieser Angaben betrifft. Auf all die anderen 
Gesellschaften werde ich später noch einmal 
zurückkommen.  

Die Fluggesellschaften müssen der PIU die in ihren 
Reservierungssystemen enthaltenen Informationen 
übermitteln. Ein PNR darf nicht mit den so genann-
ten erweiterten Passagierinformationen bzw. API 
verwechselt werden. Diese Daten stammen aus 
Pässen, sind also wesentlich zuverlässiger, jedoch 
leider nur für den Extra-EU-Verkehr verfügbar. Um 
die Qualität der PNR-Informationen zu verbessern, 
hat Belgien daher erneut die so genannte Konformi-
tätsprüfung eingeführt, bei der die Angaben auf den 
Tickets, etwa Vor- und Zuname des Passagiers, mit 
den Informationen in den Identitätsdokumenten 
abgeglichen werden. Ich bin jetzt bei Folie 3. Dies 
ist also keine Identitätskontrolle, keine Polizei-
kontrolle und keine Grenzkontrolle. In erster Linie 

soll festgestellt werden, dass die von der Flugge-
sellschaft eingeholten und an die PIU übermittelten 
Informationen möglichst korrekt sind. Bei dem 
Gesetz geht es weder darum, den Zugang zu ver-
wehren noch Passagiere am Boarding zu hindern, 
und ebenso wenig darum, ihnen eine Geldstrafe 
aufzuerlegen. Vielmehr sollen die Fluggesell-
schaften zur Einführung von Mechanismen ange-
halten werden, die eine höhere Qualität der an die 
PIU übermittelten Informationen gewährleisten. 

Warum haben wir diese Regelung erneut einge-
führt? Ich bin jetzt bei Folie 5. Wie ich bereits 
erläutert habe, enthalten unsere Daten deklarative 
Informationen, und in Belgien haben wir den Flug-
gesellschaften die Verantwortung übertragen, die 
Informationen so korrekt wie möglich bereitzu-
stellen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, 
dass die PIU korrekte Informationen verarbeitet. 
Wir sehen dies auch als unsere gemeinsame Ver-
antwortung gegenüber den Bürgern und Passagie-
ren in Bezug auf das Datenschutzniveau an. Nach 
der EU-Richtlinie über Passagierdatensätze sind 
wir ohnehin zur Erfassung und Auswertung von 
Passagierdaten verpflichtet. Wir wollen also die 
Qualität dieser Arbeit steigern und so weit wie 
möglich Fehlalarme oder nicht objektive Informa-
tionen vermeiden. Wir sind nicht bereit, in unserer 
PIU Mickey-Mouse-Fälle zu bearbeiten – dies ist 
eine Energieverschwendung für alle Polizei-
beamten, eine Zeitverschwendung für die 
Passagiere und eine Niederlage für den Daten-
schutz. 

Wie sind wir bei der Einführung dieser Rechtsvor-
schrift in Belgien vorgegangen? Ich bin jetzt bei 
Folie 8. Bei der Abfassung der Rechtsvorschrift 
haben wir von Anfang an transparent gearbeitet. In 
der Branche gab es riesige Befürchtungen, es wurde 
Widerstand geleistet. Die Regierung führte 
Gespräche mit der Branche und hörte sich ihre 
Bedenken an. Nach der Einführung der Vorschrift 
zeigte sich, dass diese Kritik verflog und wir 
letztlich keine Beschwerden von Passagieren über 
diese Konformitätsprüfung erhielten. Ganz im 
Gegenteil: Bevor die Konformitätsprüfung in 
Belgien eingeführt wurde, gingen dem Ministerium 
mehrere Beschwerden einiger Passagiere über das 
Fehlen derartiger Kontrollen zu.    

Natürlich bestehen nach wie vor Herausforderun-
gen, und ich komme im Rahmen der Fragen oder 
Bemerkungen gern darauf zurück. 
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Folgendes sollten wir nicht vergessen: Wie Sie auf 
der Folie sehen können, haben einige Fluggesell-
schaften bereits sehr strenge Regelungen für diese 
Art von Informationen eingeführt oder sind derzeit 
dabei, und zwar nicht aufgrund einer gesetzlichen 
Verpflichtung, sondern als Bestandteil ihrer 
eigenen Betriebsabläufe. 

Ohne allzu sehr ins Detail gehen zu wollen: 2018 
haben wir auf unsere Initiative hin den EU-Work-
shop zu diesem Thema organisiert. Wir haben fest-
gestellt, dass es in Mitgliedstaaten wie Belgien, 
Luxemburg, Ungarn, Spanien und Frankreich 
mehrere Rechtsgrundlagen für die Einführung 
dieser Kontrollen gab. Weitere Informationen 
finden Sie in Ihrem Ausdruck auf den Folien 10 bis 
12. 

Und nun beziehe ich mich auf Folie 13: Wenn Ihre 
PNR-Zentralstelle befugt ist, im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung von Terrorismus und Schwer-
kriminalität Daten der so genannten Mickey-
Mouse-Fälle auszuwerten, dann brauchen Sie diese 
Art der Überprüfung nicht vorzusehen. Wenn Sie 
ein hohes Risiko in Kauf nehmen, nämlich dass 
beispielsweise verurteilte Personen Ihr Land per 
Flugzeug verlassen und in einen anderen EU-Mit-
gliedstaat reisen können, ohne dass Ihre Polizei-
dienste davon Kenntnis haben, dann benötigen Sie 
keine Konformitätsprüfung. Wenn Ihnen jedoch 
daran gelegen ist, erstens durch eine höhere Daten-
qualität die Datenschutzbestimmungen zu stärken, 
zweitens das Reisen unter falschem Namen erheb-
lich zu erschweren und das Gefühl von Sicherheit 
zu erhöhen und schließlich die Qualität der Daten 
Ihrer PNR-Zentralstelle auf ein akzeptables Niveau 
zu bringen und die Investitionen rentabler zu 
machen, dann ist die Konformitätsprüfung meiner 
bescheidenen Meinung nach eine notwendige 
Sicherheitsebene, nicht mehr und nicht 
weniger – sie ist eine Ebene, die in Ihre Sicher-
heitsarchitektur eingebunden werden muss. Ich 
danke Ihnen.   

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen 
herzlichen Dank, Herr Ceuppens. Wir kommen 
dann als Nächstes zu Herrn Faust. 

SV Jürgen Faust (Head of Security Lufthansa 
Airlines & Corporate Aviation Security, Frankfurt): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen 
und Herren, auch ich danke für die Gelegenheit zur 

Stellungnahme. Ich beziehe mich mit meiner Stel-
lungnahme auf den Gesetzentwurf des Bundesrates 
von 2018, der ja als Luftsicherheitsmaßnahme eine 
Pflicht für Fluggesellschaften vorsieht, Ausweis-
papiere zu überprüfen und die Identität eines 
Passagiers mit dem Namen auf der Bordkarte abzu-
gleichen. Ich möchte mich auf drei wesentliche 
Fragestellungen beschränken. Das Erste, ist es über-
haupt eine wirksame Maßnahme der Luftsicherheit, 
die da vorgeschlagen ist? Zweitens, ist diese Rege-
lung in der Praxis denn überhaupt so umsetzbar? 
Und drittens, welche Auswirkungen wären denn 
damit verbunden, wenn diese Maßnahme kommt? 

Zum ersten und ich glaube wichtigsten Thema: Die 
Frage der Wirksamkeit. Das Ganze soll im Kontext 
der sogenannten Eigensicherungspflicht der Flug-
gesellschaften reguliert werden. Das heißt, diese 
Maßnahme muss einen maßgeblichen Beitrag 
leisten, dass der Betreiber von Luftfahrzeugen 
seinen eigenen Betrieb besser absichern kann. Das 
deutsche und auch das europäische Luftsicher-
heitssystem zielen bekanntermaßen darauf ab, dass 
wir versuchen, gefährliche Gegenstände zu identifi-
zieren. Die Identität von Passagieren spielt dabei 
keine Rolle und kann es ehrlich gesagt für eine 
Fluggesellschaft auch nicht, weil wir die Identität 
eines Passagiers nicht im Detail überprüfen 
können, erst recht nicht seinen Hintergrund. Inso-
fern ist das aus unserer Sicht keine wirksame Maß-
nahme der Luftsicherheit und – bitte auch im 
Kontext betrachten – Terrorangriffe im Luftverkehr 
sind glücklicherweise seit den 1970er/80er Jahren 
äußerst selten. Wir haben sehr umfangreiche 
Schutzmaßnahmen getroffen. Das europäische und 
internationale Luftsicherheitsgesetz wird kontinu-
ierlich überarbeitet. Das Thema ID-Check spielt 
aber im Kontext der Luftsicherheit dort keine Rolle. 
Bei der grundlegenden Revision der Verordnung 
300 aus dem Jahr 2008 ist diese Diskussion auf 
europäischer Ebene geführt worden und letztend-
lich der Vorschlag eines ID-Checks nicht ange-
nommen worden, weil eben dieser Mehrwert für 
die Luftsicherheit nicht gesehen worden ist. Inso-
fern, wenn man auf deutscher nationaler Ebene 
über das harmonisierte Recht hinaus diese Maß-
nahme einführt, ist das eine strengere Maßnahme. 
Die muss risikobasiert sein und nicht diskriminie-
rend. Diesen Anforderungen hält der Gesetzge-
bungsvorschlag aus unserer Sicht nicht stand.  
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Es wird pauschal eine Sicherheitslücke vermutet, 
nicht aber näher dargelegt, auch nicht mögliche 
Alternativen.  

Ich glaube, es geht auch um etwas ganz anderes. Es 
geht gar nicht um Luftsicherheit, sondern es geht 
darum, Reisewege von Kriminellen und Terroristen 
nachzuvollziehen. Das ist auch nachvollziehbar. 
Aber es ist keine Aufgabe von Fluggesellschaften. 
Das ist übrigens auch keine Fragestellung, die den 
Luftverkehr alleine betrifft, sondern das gilt natür-
lich auch für andere Verkehrsmittel wie Bus und 
Bahn. Wenn man das konsequenterweise umsetzt, 
dann muss man das gesamte Luftsicherheitssystem 
renovieren und da nach den gefährlichen Personen 
Ausschau halten. Das setzt aber eine komplett neue 
Architektur voraus und kann nicht durch einen 
Halbsatz in § 9 des Luftsicherheitsgesetzes 
(LuftSiG) geändert werden.  

Zum Thema, wie es in der Praxis umsetzbar ist: Ich 
glaube, man arbeitet mit der Annahme, dass Bord-
karte und Name auf Ausweispapieren identisch 
sind. Das ist falsch. Ungefähr zwanzig bis fünfund-
zwanzig Prozent der Fälle zeigen Unterschiede auf, 
schon aus ganz einfachen Gründen, weil Umlaute 
anders geschrieben werden, weil teilweise Passa-
giere unter Rufnamen ihre Flüge buchen, manch-
mal auch vergessen, nach einer Namensänderung 
das Entsprechende einzutragen. Also insofern 
haben Sie sehr oft einen Sachverhalt, dass ein mit 
der Bordkarte identisches Ausweispapier eben 
nicht vorliegt. Wie gehen wir damit um in der 
Praxis? Das lässt der Gesetzgebungsvorschlag voll-
kommen offen. Das heißt, es wird ein großes Maß 
an Rechtsunsicherheit geschaffen: Sollen wir 
Passagiere abladen? Müssen wir Sicherheitsbehör-
den hinzuziehen? All diese Fragen sind de facto 
ungeklärt. Was würde passieren, wenn wir 
Passagiere abladen? Im Zweifel würde dieser 
Passagier mit Bus, Bahn oder anderen Verkehrs-
mitteln dann sein Ziel finden und dort wahrschein-
lich noch nicht einmal mit einem personalisierten 
Ticket reisen. 

Zu den operativen Auswirkungen: Die sind ent-
gegen der Annahme im Gesetzgebungsentwurf 
erheblich. Wir rechnen allein bei der Deutschen 
Lufthansa mit Mehrkosten in höherer zweistelliger 
Millionen-Euro-Höhe. Man bräuchte für über fünf-
hunderttausend Flüge Zusatzpersonal. Das automa-
tisierte Boarding, was gerade in Zeiten von Corona 
ein wichtiges Gesundheitselement ist, müsste 

damit letztendlich eingestellt und durch einen 
manuellen Prozess ersetzt werden. In der Praxis 
bleiben wenige Sekunden, um so einen Identitäts-
abgleich durchzuführen. Wie es in der Praxis in der 
Qualität aussieht, sieht man an einigen Flughäfen 
auch in Europa sehr, sehr deutlich. Mir persönlich 
ist kein einziger Fall bekannt, wo es tatsächlich zu 
entsprechenden Folgemaßnahmen durch einen ID-
Abgleich gekommen ist. Insofern, wie es bei der 
Maskenpflicht, die ja mittlerweile auch gilt, über-
haupt vonstattengehen soll, ist uns in der Form 
auch nicht klar.  

Auslöser der Debatte war der Fall Ali B. Der ist im 
Wesentlichen bekannt. Der war für viele und vieles 
eine Gefahr, aber nicht für die Luftsicherheit. Wenn 
man diesen Fall als Maßstab nimmt, dann müsste 
man in der Tat auch schauen, wie das mit anderen 
Verkehrsmitteln, Verkehrsträgern aussieht. Bus und 
Bahn sind in der Form nicht reguliert.  

Zum Fazit: Die Maßnahme ist aus unserer Sicht un-
wirksam. Sie lässt viele praxisrelevante Fragen 
offen, benachteiligt ohne sachlichen Grund den 
Verkehrsträger Luftverkehr und hat ganz erhebliche 
operative und finanzielle Nachteile für die Flugge-
sellschaften zur Folge. Im Übrigen verweise ich auf 
meine Stellungnahme. Danke für die Aufmerksam-
keit. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen 
herzlichen Dank. Als Nächstes würde ich Herrn 
Giemulla bitten.  

SV Prof. Dr. jur. Elmar Giemulla (Technische 
Universität, Berlin): Ja, vielen Dank Frau 
Vorsitzende, meine Damen und Herren 
Abgeordneten. Die Frage nach dem Zweck dieser 
Maßnahme beantwortet sich meiner Auffassung 
nach durch Zweierlei. Vielleicht gibt es noch mehr 
Antworten. Jedenfalls verhilft diese Maßnahme zu-
mindest zwei Gesetzen, ihren Zweck zu erreichen 
beziehungsweise besser zu erreichen. Das eine ist 
das Luftsicherheitsgesetz. Denn es handelt sich hier 
um eine Luftsicherheitsmaßnahme. Und das andere 
ist das Fluggastdatengesetz.  

Ich fange mit dem Letzteren an. Ich zitiere § 1 be-
ziehungsweise § 2. Zunächst § 1 Absatz 2: Das 
Gesetz „dient der Verhütung und Verfolgung von 
terroristischen Straftaten und schwerer Kriminali-
tät.“ Das heißt, wir sind mitten im Thema. Wie 
bewältigt das Gesetz diese Zweckorientierung? Das 
sagt § 2 Absatz 2: Unter anderem „Fluggastdaten 
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sind folgende Daten: 1. Familienname, Geburts-
name, Vorname.“ Es geht also auch – und ganz 
besonders natürlich – um die Identität einer 
Person, die sich mit einem Luftfahrzeug transpor-
tieren lässt. Wir wissen alle, dass diese Daten 
weitergegeben werden müssen, und zwar zeitlich 
gesehen zweimal. Einmal 48 bis 24 Stunden vor 
dem planmäßigen Abflug und dann nochmal un-
mittelbar nachdem sich die Fluggäste an Bord 
begeben haben. Das heißt, die Frage stellt sich ja 
nun, wenn schon eine Passagierliste im zeitlich 
respektablen Abstand durchgegeben worden ist, 
warum denn dann nochmal? Das kann doch nur 
den Sinn haben, dass man die ursprüngliche 
Passagierliste mit der aktuellen Situation ver-
gleicht. Dann kann es natürlich sein, dass jemand 
nicht an Bord kommt, es kann sein, dass jemand 
erst in dieser Zwischenzeit – in diesem Slot sagen 
wir – ein Ticket gebucht hat, sodass er von der 
ersten Meldung nicht erfasst werden konnte. Aber 
insgesamt geht es natürlich auch bei dieser zweiten 
Meldung um genau das, was § 2 will, nämlich, dass 
die Namen der tatsächlich reisenden Passagiere an 
die Zentralstelle weitergegeben werden. Das ist ein 
– für meine Begriffe – nicht zu übersehender Punkt.  

Der zweite Punkt ist das Luftsicherheitsgesetz. Es 
ist gerade gesagt worden, dass der Ansatz des Luft-
sicherheitsgesetzes in erster Linie ist, Passagiere 
und Gepäck zu durchsuchen. Das ist richtig. Ich 
bin aber gar nicht mal sicher, ob das in erster Linie 
so ist. Das ist sicherlich eines der ganz wichtigen 
Dinge, die verhindern sollen, dass jemand einen 
terroristischen Anschlag begeht. Der braucht dazu 
in aller Regel Werkzeug. Okay, deswegen wird er 
durchsucht. Es braucht aber in erster Linie eine 
Person, die dieses Werkzeug bedient. Und das ist 
der Reisende, der als Terrorist infrage kommt 
beziehungsweise als Terrorist entdeckt werden soll. 
§ 1 des Luftsicherheitsgesetzes sagt ausdrücklich, 
was der Sinn des Gesetzes ist: „Dieses Gesetz dient 
dem Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des 
zivilen Luftverkehrs, insbesondere vor Flugzeug-
entführungen“. Das heißt, es braucht in erster Linie 
einen Entführer, um ein Flugzeug zu entführen. Ob 
der dann entsprechend Gegenstände mit rein ge-
schleppt hat oder reinschleppen wollte, ist eine 
wichtige Frage. Er kann sein Ziel allerdings auch 
anders erreichen. Es gibt ja keine Standards, wie 
man ein Flugzeug entführt und keine Standard-
geräte, mit denen man das tut, sondern das kann 
der auch als bloße Person machen, je nachdem, wie 

er körperlich ausgestattet ist und je nachdem, was 
er sonst noch bei sich trägt, was gar nicht als ge-
fährlicher Gegenstand erkannt wird. Zum Beispiel 
habe ich mir sagen lassen, kann man mit einer an 
einer Seite geschärften Kreditkarte der Person vor 
einem den Hals durchschneiden, und diese Karte 
wird nicht als gefährlich entdeckt. Das heißt, 
Personen können als solche mit unentdeckten 
Gegenständen böse Absichten haben und ein Flug-
zeug entführen. So gesehen ist es sicherlich 
wichtig, dass auch diese Personen rausgefiltert 
werden. Nicht, weil alle Passagiere Terroristen 
sind, die jetzt wahrscheinlich ein Flugzeug ent-
führen werden. Das kann man keinem ansehen. 
Aber es ist zumindest ein Verdachtsmoment, ein 
ganz wichtiges, ob jemand mit einer Bordkarte 
reist, die nicht seinen Namen trägt. Das kann auch 
andere Gründe haben. Es kann sein, dass der 
eigentlich Berechtigte krank geworden ist, und er-
satzweise reist ein anderer für ihn. Es muss nicht 
alles kriminell sein, was da passiert. Aber immer-
hin ist es ein gewisser Verdachtsgrund, wenn man 
mit einer fremden Bordkarte reist. Wenn dann die 
Frage im Raume steht, ob man dann diese 
Menschen oder uns alle unter Generalverdacht 
stellt und ob das nicht überzogen ist, dann hätte 
diese Frage in der Geschichte des Luftsicherheits-
rechts schon viel eher gestellt werden müssen, 
nämlich sicherlich bei der Personenkontrolle, beim 
Security-Check. Auch da werden alle, die da 
durchwollen, ohne Ansehen ihrer Person, so 
durchsucht, als könnten sie Terroristen sein. Ich 
glaube, dass diese Maßnahmen weitaus intensiver 
in die Grundrechte eingreifen, als der Check der 
Identitätskontrolle beim Einsteigen, die ja ohnehin 
von manchen Fluggesellschaften gemacht wird. Ich 
habe noch nicht wahrgenommen, dass das zu 
großen Verwerfungen geführt hat.  

Ich denke, das ist, wenn man den Kanon der 
Rechtsvorschriften ansieht, kein Rechtsproblem, 
auch kein Verfassungsproblem. Ich bin sogar der 
Auffassung, dass es unter verschiedenen Hinsich-
ten sehr empfehlenswert ist, das zu tun, abgesehen 
vom Terrorismusaspekt. Derjenige, der ein Luft-
fahrzeug besteigt – so will es das europäische Luft-
sicherheitsrecht der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1998 – braucht eine gültige Bordkarte, 
muss eine gültige Bordkarte vorlegen. Das will das 
europäische Luftsicherheitsrecht. Die Frage ist, was 
ist eine gültige Bordkarte? Eine Bordkarte, die er 
sich hat ausdrucken lassen, die vielleicht für einen 
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anderen gilt, aber nicht für ihn selber? Ich ver-
gleiche das mit dem Ausweispapier. Es wird ja 
auch nicht von jemanden erwartet, der die Grenz-
kontrolle durchschreitet, dass er irgendeinen gülti-
gen Ausweis hinlegt, etwa den von seiner Frau. Das 
ist auch ein gültiger Ausweis. Sondern, wenn wir 
von gültiger Bordkarte reden, reden wir natürlich 
von einer Bordkarte, die einen Bezug zu genau 
dieser Person hat. Das ist ein Inhaberpapier. Es ist 
keine Kinokarte und es ist keine U-Bahnkarte, die 
beliebig ausgetauscht werden kann. Sondern, die 
Fluggesellschaft und der Gesetzgeber wollen, dass 
hier eine Verbindung zwischen Person und Aus-
weispapier hergestellt wird.  

Ich halte die Durchsuchung jetzt schon für 
möglich. Und zwar durch die Bundespolizei nach 
§ 5 Abs. 2 LuftSiG. Ob das praktisch ist, sei dahin-
gestellt. Die Bundespolizei oder Beliehene können 
Personen überprüfen, die die Luftseite betreten 
wollen, durch den Nachweis einer Berechtigung – 
das ist die gültige Bordkarte. Auch das Luftfahrt-
unternehmen selbst ist verpflichtet, wie wir 
wissen, im Rahmen der Eigensicherungspflicht 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. In der 
Gesetzesbegründung zum Luftsicherheitsgesetz 
steht ausdrücklich, dass dazu auch die Bordkarten-
kontrolle gehört. Das hat sich im Gesetzeswortlaut 
nicht niedergeschlagen, aber es ist damals schon, 
im Jahre 2005, der Gedanke des Gesetzgebers ge-
wesen. Wenn dort von Bordkarten-Kontrolle 
geredet wird, dann ist wieder klar, dass nicht 
irgendeine Bordkarte gemeint ist, sondern genau 
die, die auf den Fluggast hinweist.  

Für meine Begriffe bedürfte es nicht mal eines 
neuen Gesetzes, sondern einer Verordnung, die 
konkretisiert, was § 9 LuftSiG den Fluggesellschaf-
ten aufgibt. Diese Verordnungsermächtigung steht 
in § 17 Abs. 3 LuftSiG. Der Gesetzgeber 
beziehungsweise die Bundesregierung müsste sie 
nur nutzen. Vielen Dank. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen 
herzlichen Dank. Wir kommen dann zu Herrn 
Hüber. 

SV Sven Hüber (Gewerkschaft der Polizei – 
Bundespolizei, Hilden): Frau Vorsitzende, vielen 
Dank für die Einladung und die Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Meine Organisation, die Gewerk-
schaft der Polizei, organisiert ja diejenigen, die 
Luftsicherheitsaufgaben und Grenzpolizei- und 

Fahndungsaufgaben in der Mehrzahl der deutschen 
Flughäfen wahrnehmen.  

In den vergangenen Jahren haben wir Bestätigung 
gefunden, dass kritische Verkehrsinfrastrukturen 
weiterhin Anschlagsziel terroristischer Organisa-
tionen sind. Ich verweise auf den furchtbaren 
Anschlag damals in Istanbul, aber auch auf andere 
Szenarien. Deshalb ist aus unserer Überlegung 
weiterhin ein sehr hoher Standard an Sicherheits- 
und vor allen Dingen Zugangskontrollen zu den 
Sicherheitsbereichen der Verkehrsflughäfen er-
forderlich. Den Luftsicherheitsbehörden ist dieser 
besondere Auftrag gesetzlich in § 5 LuftSiG zuge-
wiesen. Dieser schreibt vor, dass die Luftsicher-
heitsbehörden in geeigneter Form Überprüfungen 
von Personen, die in die Sicherheitsbereiche 
wollen, vorzunehmen haben. Das ist bereits ange-
sprochen worden, ich komme nochmal darauf 
zurück. 

Während die Sicherheitsanforderungen für an den 
Flughäfen beschäftigte Mitarbeiter und Personal 
schrittweise angehoben wurden, herrscht in Teilen 
des Passagierbereichs das System andauernder 
„Unknown passenger is flying“, Mister Mickey 
Mouse kam ja auch schon hier mit vor. Ich möchte 
aber dazu sagen, dass auch bei anderen kritischen 
Verkehrsinfrastrukturbereichen ein sehr buntes 
Bild herrscht. Also, wer sich den Fährverkehr über 
die Ostsee anschaut, auch im Inner-Schengen-Ver-
kehr, der wird feststellen, dass dort zwar angewie-
sen wird, einen Ausweis mitzuführen, aber es ist 
den Fährbetreibern überlassen, ob sie einen Identi-
tätsabgleich zwischen der Buchung, der buchenden 
Person und der tatsächlich an Bord steigenden 
Person mit vornehmen. Bei der Deutschen Bahn 
AG haben Sie heute standardisiert bei Online-
Buchungen die Verpflichtung, einen Personal-
ausweis mitzunehmen, um sich beim Zugpersonal 
damit identifizieren zu können. Aber der Bereich 
der Luftsicherheit ist eben ein besonderer Bereich, 
der auch besonders gesetzlich normiert ist. Wir 
wissen aus den Ergebnissen lagebildabhängiger 
Kontrollen im Intra-Schengen-Flugverkehr, dass in 
nicht geringer Zahl Flüge mit Scheinidentitäten ab-
solviert werden. Das bedeutet auch, dass Personen 
mit Scheinidentitäten ohne weiteres – das ist ja 
Voraussetzung, dass man fliegt – in den besonders 
gesicherten Bereich von Flughäfen können und 
dann anschließend auch an Bord kommen. Aus 
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Sicht einer Fahndungspolizei wie der Bundes-
polizei gesprochen, also ein Stück weg vom Luft-
sicherheitsaspekt, gilt: Wer heute das Risiko einer 
polizeilichen Kontrolle umgehen möchte im 
Schengen-Raum, der fährt nicht mit einem Flix-Bus 
oder der Bahn, sondern der fliegt mit einem Billig-
Ticket, weil dort eben die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Identitätsfeststellung von ihm abverlangt wird, 
denkbar gering ist. Der belgische Kollege hat bereits 
dargestellt, wie einfach es ist, in den Mix-Zonen 
innerhalb der Sicherheitsbereiche durch Identitäts-
wechsel, Bordkartentausch, Flüge von Personen 
durchführen zu lassen, die dann zwar noch eine 
gültige Bordkarte, aber nicht mehr ihre eigene 
Bordkarte haben. Die andere Person geht als No-
Show-Effekt einfach wieder aus dem Flughafen-
bereich heraus. Aus unserer Sicht ist eine Identi-
tätskontrolle im Intra-Schengen-Verkehr von den 
normativen Voraussetzungen her zunächst unprob-
lematisch, weil sowohl § 3 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) als auch § 8 Freizügigkeitsgesetz 
(FreizügG) ohnehin entweder eine Pass- oder eine 
Ausweispflicht verlangen. Das heißt, man muss 
ohnehin etwas mitführen, mit dem man sich im 
Schengen-Verkehr auch bei Bedarf ausweisen kann.  

Insgesamt stellt das bisherige Prozedere natürlich 
eine Frage an die Aussagekraft von Passagierlisten 
und Buchungsdaten. Durch das heute mögliche 
Buchungsverfahren kann man ohne einen einzigen 
Identifizierungsschritt einen Flug buchen und in 
den besonderen Sicherheitsbereich von Flughäfen 
gelangen beziehungsweise dann anschließend auch 
an Bord. Das gilt wenigstens dann, wenn der Flug 
ohne Gepäck angegangen wird, weil die meisten 
Airlines beim Grounding, beim Ground-Personal 
eben beim Gepäckcheck dann doch noch einen 
Identitätsabgleich zwischen der Buchungsperson 
und der eincheckenden Person vornehmen. 
Während also bei internationalen Flügen auch 
ohne Gepäck durch Passkontrolle beziehungsweise 
durch eine Filtrierung beim Boarding doch noch 
ein Identitätsabgleich stattfindet, ist dies eigen-
artigerweise bei Intra-Schengen-Flügen oder 
nationalen Flügen nicht der Fall.  

Ein möglichst hohes Identifizierungsniveau von 
Personen, die sich im Sicherheitsbereich der Flug-
häfen aufhalten, ist allerdings nicht nur aus Luft-
sicherheitsgründen, sondern vielleicht auch aus 
anderen Gründen wie Flugunfällen und Schaden-
sereignissen – ich erinnere an den Brand am 

Düsseldorfer Flughafen – mit von Interesse. Wir 
sehen und akzeptieren auch kritische Haltungen, 
die sagen, dass die wirtschaftlichen Folgen eines 
solchen weiteren Kontrollschritts die Durchlauf-
zeiten und Zeitparameter an den Flughäfen beein-
trächtigen könnten und damit nach dem Motto 
„Zeit ist Geld“ natürlich auch für die Airlines 
einen besonderen Kritikpunkt darstellen. Aus 
unserer Sicht sollte damit begonnen werden, dass 
die ohnehin durchzuführenden Luftsicherheits-
kontrollen, an denen ja heute auch standardmäßig 
eine Bordkartenüberprüfung stattfindet, mit einer 
Identitätsprüfung verknüpft werden. Das heißt, mit 
dem Abverlangen, dass sich der Passagier mit Bord-
karte und Ausweis ausweist. Man kann überlegen, 
ob dafür gegebenenfalls wegen der Eingriffstiefe 
Identitätsfeststellung die Bestellung zu Hilfsbeam-
ten der Bundespolizei angezeigt ist – das ist ja nach 
dem Bundespolizeigesetz dann auch möglich – 
sodass die Luftsicherheitsmitarbeiter gegebenen-
falls in Hilfsbeamteneigenschaft dann hier auch 
legimitiert eine solche Identitätsfeststellung oder 
Identitätsüberprüfung machen könnten.  

Ein letzter Satz noch. Natürlich ist es für die 
Polizei immer interessant, ob man solche Aspekte 
dann auch zu anderen, zu polizeilichen Maß-
nahmen mit nutzen könnte. Das steht für uns aber 
nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht rein 
die Frage, ob die im Luftsicherheitsgesetz gefor-
derte Überprüfung von Personen, die in den Sicher-
heitsbereich kommen, garantiert ist oder nicht 
garantiert ist.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, vielen 
herzlichen Dank, Herr Hüber. Dann kommt Herr 
Kelber. 

SV Prof. Ulrich Kelber (BfDI, Bonn): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete. Um nichts zu wiederholen, würde 
ich mich bei den rechtlichen und technischen Ein-
schätzungen Frau Bock und Herrn Faust an-
schließen. Vielleicht ein paar Aspekte noch zusätz-
lich. Da die Luftfahrtunternehmen ja derzeit basie-
rend auf Art. 6 Abs. 1b) der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) solche Identitätsnachweise in 
der begrenzten Form, die ihnen möglich ist, vor-
nehmen dürfen, müssten sie es dann tun, wenn es 
eine geeignete Maßnahme zur Herstellung der Luft-
sicherheit wäre. Das ist bisher unbestritten geblie-
ben. Niemand hat dies verlangt. Dementsprechend 
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wäre eine Anweisung, die dann eine neue Rechts-
grundlage nach Art. 6 Abs. 1c) DSGVO schaffen 
würde, ziemlich deutlich mit sonstigen sicherheits-
politischen Zielen und nicht mit der Herstellung 
der Luftsicherheit als Ziel. Dann wäre es allerdings 
Vorgabe, dies transparent in der entsprechenden 
Gesetzgebung auch so vorzusehen. Auch um die 
Gerichtsfestheit und die Europarechtsfestheit an 
der Stelle zu erreichen. Sollte das Ziel insbeson-
dere sein, die PNR-Daten entsprechend qualitativ 
aufzuwerten, sie vielleicht auch in einer ent-
sprechenden Formkonsistenz mit den API-Daten 
(Advance Passenger Information System) zu regeln, 
müsste auch das als klarer Zweck des Gesetzes auf-
geführt werden, um die damit verbundene Verar-
beitung personenbezogener Daten durchführen zu 
können. Dann wäre aber der Gesetzgeber ver-
pflichtet – und das ist immer die Anforderung, 
auch wenn es vielleicht bei einigen der sicherheits-
politischen Gesetze der letzten Zeit nicht mehr 
immer der Fall war –, Eignung, Erforderlichkeit 
und Angemessenheit der Regelungen nachzu-
weisen und nicht nur vorauszusetzen in seiner 
eigenen Gesetzgebung. Bei der Eignung ist ja schon 
angesprochen worden, ob diese Maßnahme über-
haupt geeignet sein kann, insgesamt die Grenzüber-
tritte im Inner-Schengen-Raum und dabei Krimina-
lität, Reisen von Terroristinnen und Terroristen zu 
unterbinden. Das angefangen von der Frage der 
freien Wahl der Verkehrsmittel. Ich selber wohne 
im Köln-Bonner-Raum. Innerhalb von drei Stunden 
mit Bahn oder Bus sind es sechs EU-Staaten des 
Schengen-Raumes plus die Schweiz noch dazu, die 
bereits erreicht werden können. Also, es gibt 
keineswegs die Angewiesenheit auf den Luftver-
kehr. Außerdem die Fragestellung, was an Daten 
und an Prüfmitteln überhaupt zur Verfügung steht, 
um diesen Abgleich tatsächlich durchführen zu 
können, insbesondere bei denen, die mit einem 
höheren Aufwand versuchen würden, ihre Identität 
auch zu verschleiern. Also angefangen von 
Täuschungen, Namensgleichheitsausnutzungen, 
biometrische Merkmale nutzend, die mit ent-
sprechender Bildverarbeitung mehrere Personen 
zuordnen können. Das ist ja ein Thema, das Sie als 
Innenausschuss im Augenblick auch bewegt. Die 
Erforderlichkeit müsste der Gesetzgeber deutlich 
machen. Vielleicht auch deutlich machen an Fall-
zahlen und Ähnlichem mehr, die in diesem Be-
reich anstehen. Das führt ziemlich schnell zur An-

gemessenheit. Alle drei Dinge führen zur Verhält-
nismäßigkeit in den Szenarien, die man sich vor-
stellen kann. Bitte verzeihen Sie mir, dass wir in 
unserer Stellungnahme nicht alle möglichen Szena-
rien, wie man diesen Identitätsabgleich durch-
führen könnte, aufgeführt haben. Mehrere der 
Expertinnen und Experten haben ja Beispiele dafür 
genannt, auch die Gewerkschaft der Polizei, auch 
mit zwei unterschiedlichen zu Beginn der Sicher-
heitskontrollen und nochmal vor dem Betreten des 
Flugzeuges. Es sind weitere vorstellbar. Diejenigen, 
die eine besonders hohe Sicherheit des Identitäts-
abgleichs zur Folge hätten, müssten aber zusätz-
liche Daten verarbeiten und diese Daten auch 
speichern. Dann kämen wir eben wieder in die 
Fragestellung, für wie viele Personen diese statt-
findet. Nicht nur diese Verarbeitung, die vielleicht 
kein tiefer Eingriff in die Grundrechte der Einzel-
nen ist, wenn sie nicht gespeichert wird, sondern 
auch die dauerhafte Speicherung, insbesondere 
auch mit den False Positives verbunden, also 
fehlerhaft festgestellten Problemen – vorhin ist die 
Zahl von zwanzig bis fünfundzwanzig Prozent ge-
nannt worden, wo solche Probleme auftreten – zu 
den tatsächlich erreichten Fällen. In einer Stellung-
nahme habe ich von insgesamt 140 Fällen im Be-
reich der Grenzübertritte von Nicht-Schengen-An-
gehörigen im gesamten Jahr gelesen. Das müssten 
die drei Bereiche sein, die der Gesetzgeber be-
nennen würde. Die Gesetzesinitiative des Bundes-
rates erfüllt diese Vorgaben an die Gesetzgebung 
nicht.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Danke. Den 
vorletzten Schluss macht Frau Schöneberg. 

SV Uta Schöneberg (Niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport, Hannover): Ja, 
danke, Frau Vorsitzende, meine Damen und 
Herren. Ich möchte eingangs nochmal in Erinne-
rung rufen: Das Flugzeug ist kein Verkehrsmittel 
wie jedes andere, und zwar sowohl aus Sicht der 
Kriminalitätsbekämpfung, wenn es als Transport-
mittel benutzt wird, als auch wegen der Gefährlich-
keit und der Gefährdung des Verkehrsmittels 
selbst.  

Geschwindigkeit und Reichweite sind bei einem 
Flugzeug in einer ganz anderen Größenordnung 
vorhanden, als bei allen anderen Verkehrsmitteln. 
Deswegen ist es konkurrenzlos, wenn es um die 
Überwindung großer Distanzen in kurzer Zeit geht. 
Deshalb spielt es auch für Straftäter eine Rolle. 
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Außerdem birgt der Luftverkehr andere und 
größere Gefahren als andere Verkehrsmittel. Wenn 
Unfälle oder Störungen passieren, dann ist das 
spektakulär und mit hohen Opferzahlen ver-
bunden. Flugzeuge können deshalb gleichermaßen 
Ziel und Mittel von terroristischen Angriffen sein. 
Es ist deshalb eigentlich auf der Hand liegend, dass 
es hohe Interessen gibt, zu wissen, wer in welchem 
Flugzeug sitzt, und zwar sowohl für den Staat und 
seine Sicherheitsbehörden als auch für die Flugge-
sellschaften selbst. Das ist bislang nicht gewährleis-
tet. In Deutschland ist eine Identitätsprüfung beim 
Einstieg nicht vorgeschrieben. Es ist deshalb nicht 
klar, ob eine Person, auf die ein Ticket ausgestellt 
ist, auch tatsächlich in einem Flugzeug sitzt. Dies 
lässt sich angesichts des umfangreichen Regel-
werkes sowohl der Luftsicherheit als auch der 
Fluggastdatenverarbeitung eigentlich nur als 
Regelungslücke auffassen. Diskutiert, auch in einer 
breiteren Öffentlichkeit, wurde dieser Umstand an-
lässlich des Mordfalls Susanna vor zwei Jahren, der 
hier auch schon nochmal genannt wurde. Der Ver-
dächtige floh damals in den Irak und hatte dabei 
Flugticket und Ausweispapiere, die nicht miteinan-
der übereinstimmten. Wahrscheinlich wäre er nicht 
an Bord gelangt, wenn das beim Boarding aufge-
fallen wäre. Dieser Fall, der selbst nur einen 
kleinen Ausschnitt des Bedarfs einer besseren 
Datenqualität illustriert, war Anlass für eine 
breitere Diskussion, die dazu geführt hat, dass das 
Fehlen einer Pflicht zum Identitätsabgleich noch-
mal als Problem erkannt wurde, und zwar sowohl 
als Problem im Rahmen der Kriminalitätsbekämp-
fung als auch der Luftsicherheit.  

Der Bundesrat hat auf Initiative Niedersachsens 
eine Lösung vorgeschlagen, nämlich einen Identi-
tätsabgleich auf Basis des Luftsicherheitsgesetzes. 
Und zwar nur einen Identitätsabgleich, keine volle 
Identitätsprüfung, die auch die Richtigkeits-
prüfung, die Echtheitsprüfung von Ausweis-
papieren beinhalten würde.  

Dieser Gesetzentwurf begreift die Identitätsprüfung 
bei Einstieg als Teil der Eigensicherung der Flugge-
sellschaften zum Schutz vor Angriffen auf die 
Sicherheit des Luftverkehrs. Das in dem Bewusst-
sein, dass die Luftsicherheit bislang sehr primär 
ausgerichtet ist. Es bleibt natürlich auch ein Haupt-
anliegen, zu verhindern, dass gefährliche Gegen-
stände oder Substanzen in den Sicherheitsbereich 

gebracht werden. Aber es muss doch auch integra-
ler Bestandteil sein, zu wissen, wer sich an Bord 
befindet. Auch wenn das bislang nicht geregelt ist, 
ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit in 
hochgesicherten Bereichen, dass Menschen sich 
dort nicht anonym bewegen, denn das begünstigt 
immer das Begehen von Straftaten.  

Der andere Aspekt, Kriminalitätsbekämpfung, war 
nicht Gegenstand dieses Gesetzentwurfs, auch 
wenn das in der Begründung nochmal aufgeführt 
wurde, weil es auch ein sehr wichtiger Aspekt ist. 
Flugreisen sind insbesondere bei herausgehobenen 
Formen der Kriminalität, die für unsere Gesell-
schaft besonders bedrohend sind, von Bedeutung. 
Das gilt für den internationalen Terrorismus, aber 
auch für andere schwere Straftaten wie Menschen-
handel, Drogenhandel, Waffenhandel und vieles 
mehr. Täter agieren häufig grenzüberschreitend 
und sind in mehreren Ländern über große 
Distanzen hinweg aktiv. Aktiv heißt auch mobil, 
denn trotz aller Entwicklung in der Informations-
technik sind persönliche Wege heute immer noch 
nicht entbehrlich. Je größer die Entfernungen sind, 
desto alternativloser sind Flugreisen.  

Deshalb sind Flugreisen auch ein wichtiger Ermitt-
lungsansatz für die Sicherheitsbehörden, um nach-
zuvollziehen, wer in einem Flugzeug saß oder auch 
nicht. Eben auch, um eine Grundlage zu haben, um 
Muster und Zusammenhänge zu erkennen und 
dadurch möglicherweise Hinweise auf Personen zu 
erlangen, die bislang nicht im Fokus der Sicher-
heitsbehörden standen. Das passiert auf Basis der 
Daten, die die Fluggesellschaften bei ihrer Ge-
schäftsabwicklung erheben und verarbeiten. Dies 
geschieht im Einzelfall nach Strafprozessrecht und 
Polizeirecht und eben seit zwei Jahren auf der 
Grundlage des Fluggastdatengesetzes, das auch die 
systematische und anlassunabhängige Auswertung 
erlaubt.  

All das wird wesentlich beeinträchtigt, wenn nicht 
mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden 
kann, dass die Daten auch der Person zuzuordnen 
sind, die tatsächlich im Flugzeug sitzt. Das gilt im 
Übrigen auch für Ermittlungen nach Flugunfällen. 
Ein Bereich, in dem Sicherheitsbehörden und Flug-
gesellschaften ohne Zweifel parallel laufende 
Interessen haben, schnell Klarheit zu haben, wer in 
einem Flugzeug gesessen hat.  
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Es sprechen daher gute Gründe dafür, eine Identi-
tätsprüfung zur Pflicht zu machen. Solche Prü-
fungen werden schon jetzt teilweise durchgeführt. 
Das spricht sehr dafür, dass das sehr wohl machbar 
ist, und sie sind auch ohne Zweifel gerechtfertigt 
durch die besonderen Sicherheitsanforderungen, 
die an den Luftverkehr zu stellen sind. Vielen 
Dank.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, vielen 
Dank. Dann zum Schluss Herr Zurfähr bitte noch.  

SV Sebastian Zurfähr (Bundesverband der 
Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V., Berlin): 
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich 
möchte mich in der Stellungnahme auch nochmal 
kurz auf drei Punkte fokussieren. Zum einen: Der 
Pflichtabgleich dient nicht der Luftsicherheit. Ich 
möchte noch einmal auf die erheblichen prakti-
schen und rechtlichen Bedenken eingehen. Ich be-
ziehe mich dabei auch auf die Bundesratsinitiative 
des Landes Niedersachsen.  

Zunächst einmal, um es nochmal deutlich zu 
sagen, die Luftsicherheit wird vor allem und vor-
rangig durch die Luftsicherheitskontrollen gewähr-
leistet. Es geht vor allen Dingen darum, dass keine 
gefährlichen Gegenstände oder Substanzen in den 
Sicherheitsbereich oder an Bord des Flugzeuges 
gelangen. Es geht um die Abwehr von Gefahren, die 
sich spezifisch aus dem Flugbetrieb ergeben. Eine 
Feststellung der Identität des Passagiers ist für die 
Gewährleistung der Luftsicherheit grundsätzlich 
nicht notwendig. Auch wenn es beispielsweise im 
Sicherheitsbereich zu einem Bordkartentausch 
kommt, sind ja dennoch beide Personen luftsicher-
heitsgeprüft und es besteht keine Gefahr für die 
Luftsicherheit. Der Pflichtabgleich – so auch in der 
Begründung der niedersächsischen Initiative – 
dient dagegen rein kriminalpolizeilichen Aufgaben. 
Es geht um die Nachvollziehbarkeit von Reise-
wegen von potenziellen Terroristen und die Be-
kämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität. 
Dies ist aber nicht Teil der Luftsicherheit.  

Ich möchte dann noch kurz auf die praktischen 
Punkte eingehen, die auch schon angesprochen 
wurden. Wir haben zum einen das Problem, dass 
wir durch die Mitarbeiter der Fluggesellschaften 
gar keine Echtheitsüberprüfung gewährleisten 
können. Gefälschte Pässe und Ausweise können 
nicht kompetent erkannt werden. Wir haben das 

Problem, dass wir es vielfach mit Ausweisdoku-
menten in anderen Schriftarten, in Kyrillisch, 
Arabisch und dergleichen, zu tun haben, sodass 
auch hier ein Abgleich aus praktischen Gründen 
gar nicht möglich ist. Der niedersächsische 
Gesetzesentwurf fordert noch weiter den Abgleich 
mit den bei den Buchungen vorliegenden Daten. 
Diese Daten liegen allerdings am Gate gar nicht vor. 
Auch ein Abgleich mit vorliegenden Fahndungs-
listen ist bei Fluggesellschaften gar nicht möglich, 
da die Fluggesellschaften gar keinen Zugriff darauf 
haben und auch nicht haben dürfen. Dies obliegt 
allein den Sicherheitsbehörden. Ein Abgleich 
zwischen Ausweispapier und Buchungsdaten 
könnte durch die Sicherheitsbehörden erfolgen, 
und zwar bereits im Vorwege mit den von den 
Fluggesellschaften an die sogenannte Fluggast-
datenzentralstelle bereits übermittelten Fluggast-
daten, den PNR. Dann gibt es noch einen prakti-
schen Punkt: Bei der Identitätskontrolle am Gate 
reden wir vom allerspätesten Zeitpunkt einer 
Identitätsüberprüfung, das heißt, was ist bei Rück-
fragen in unklaren Fällen? Was ist mit einem 
möglichen polizeilichen Zugriff? Das ist alles gar 
nicht darstellbar in der Kürze der Zeit beim 
Boarding.  

Ich möchte noch kurz auf die rechtlichen Bedenken 
eingehen. Zum einen handelt es sich bei der Aus-
weiskontrolle um eine grenzpolizeiliche und mit-
hin hoheitliche Aufgabe, die nicht in den Bereich 
der Eigensicherungspflichten der Fluggesellschaf-
ten gemäß § 9 LuftSiG fällt. Es ist sehr fraglich, ob 
hier überhaupt eine private Fluggesellschaft als – 
quasi – Hilfspolizist für allgemein polizeiliche 
Fragen der Gefahrenabwehr herangezogen werden 
kann an der Stelle. Somit spricht vieles dafür, dass 
eine gesetzliche Regelung, die die Fluggesellschaf-
ten zum Pflichtabgleich verpflichtet, unverhältnis-
mäßig wäre. Zum einen haben wir aus faktischen 
Gründen einen sehr geringen Erkenntnisgewinn. 
Wir sprechen hier von einer bloßen Plausibilitäts-
prüfung. Von einem reinen Konformitätscheck. Das 
heißt, der eigentliche Zweck – Terror- und Krimi-
nalitätsbekämpfung – kann wegen der leichten Um-
gehung gar nicht gewährleistet werden. Der gesetz-
liche Zweck kann nicht erreicht werden.  

Auf der anderen Seite haben wir einen erheblichen 
finanziellen Mehraufwand bei den Airlines durch 
den erhöhten Personalaufwand, durch längere 
Boardingzeiten und vor allen Dingen haben wir 
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auch eine extreme Rechtsunsicherheit, weil die 
Rechtsfolgen gar nicht ausreichend geklärt sind. 
Vor allen Dingen auch die Frage, was beispiels-
weise ist, wenn ein Passagier wegen eines Schreib-
fehlers abgewiesen wird. Bestehen Schadensersatz-
ansprüche gegen die private Fluggesellschaft? 
Welche Haftungsrisiken gibt es hier? Gerade in der 
Kürze der Zeit wäre ein Konformitätscheck sehr 
fehleranfällig. Und wir haben die Ungleichbehand-
lung zu anderen grenzüberschreitenden Verkehrs-
trägern, wo ein entsprechender Konformitätscheck 
auch gar nicht möglich wäre.  

Nochmal zusammenfassend: Luftsicherheit ist 
schon aus Eigeninteresse auch für die Luftverkehrs-
wirtschaft von höchster Priorität. Identitätskontrol-
len steigern aber nicht das Sicherheitsniveau, sie 
leisten keinen Sicherheitsmehrwert. Bei den durch 
den Pflichtabgleich avisierten Zielen handelt es 
sich um allgemeine grenz- und kriminalpolizei-
liche Aufgaben der Strafverfolgung. Diese Aufgaben 
stehen allein im Verantwortungsbereich der 
Bundespolizei. Eine Identitätsfeststellung durch 
die Fluggesellschaften, die keinen Zugang zu ent-
sprechenden polizeilichen Informationen haben, 
kann diese Ziele nicht erfüllen. Vielen Dank.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann steigen 
wir jetzt in die Fragerunde ein. Ich hätte selbst 
auch zwei Fragen. Zum einen an Herrn Hüber. 
Wenn wir jetzt gerade zum Schluss Herrn Zurfähr 
gehört haben, dann könnte man der Meinung sein: 
Das ist alles überflüssig, das braucht man nicht, 
einen Sicherheitsgewinn bringt es an dieser Stelle 
auch nicht. Herr Hüber, dazu hätte ich ganz gerne 
nochmal Ihre Einschätzung gewusst. Dann nochmal 
die Frage auch an Herrn Faust. Bezug nehmend auf 
die Ausführungen von Frau Schöneberg, denen ich 
sehr viel abgewinnen kann, will ich an der Stelle 
Folgendes nicht verhehlen: Es gibt ja Fluggesell-
schaften, die Abgleiche vornehmen. Hat die Luft-
hansa kein Interesse daran, zu wissen, wer mit ihr 
fliegt und ob die Person, die gebucht hat, auch die 
Person ist, die dann im Flieger sitzt? Andere haben 
daran offensichtlich ein Interesse, woran könnte 
das liegen? Dann haben wir für die Union Herrn de 
Vries.  

Abg. Christoph de Vries (CDU/CSU): Ja, vielen 
Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde meine beiden 
ersten Fragen gerne an Herrn Ceuppens richten. 
Weil wir jetzt ja viel über die Sinnhaftigkeit des 
Abgleichs gehört haben, aber natürlich auch über 

die Bedenken, die es hinsichtlich der Umsetzung 
gibt. Deswegen meine erste Frage: Welche Auswir-
kungen haben Sie denn an den belgischen Flug-
häfen beobachtet, nachdem diese Maßnahme einge-
führt worden ist? Also, ist es zu Schlangen gekom-
men oder zu Verzögerungen beim Boarding? Das 
wäre meine erste Frage.  

Und meine zweite Frage ist: Es ist ja viel gesagt 
worden, warum man das macht. Um grenzüber-
greifender Kriminalität, Terroristen vielleicht auf 
die Schliche zu kommen, um Reisewege nachvoll-
ziehen zu können. In wie vielen Fällen haben denn 
diese Abgleiche in Belgien dazu geführt, dass Un-
stimmigkeiten aufgedeckt wurden? Dass Personen 
nicht mitgenommen worden sind? In welcher Form 
haben sich dort auch Erkenntnisse ergeben, 
wichtige relevante Erkenntnisse, für die Sicher-
heitsbehörden? Das ist ja auch der Grund, mit dem 
man das im Wesentlichen begründet. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen Dank. 
Dann Herr Hess, bitte. 

Abg. Martin Hess (AfD): Ja, auch ich darf mich bei 
den Experten für ihre Ausführungen bedanken. Ich 
möchte aber zeitgleich auch meiner Verwunderung 
darüber Ausdruck geben, dass hier ernsthaft in Ab-
rede gestellt wird, dass eine solche Maßnahme 
eines Identitätsabgleiches, einer Identitätsüber-
prüfung, nicht der Luftsicherheit dient. Solche Auf-
fassungen lassen außer Acht, dass es natürlich für 
Personen möglich ist, auch nachdem sie durch-
sucht worden sind, nachdem sie entsprechend 
durchleuchtet worden sind, entweder mittels ein-
facher körperlicher Gewalt oder mittels einfacher 
Gegenstände, die berechtigt an Bord geführt 
werden dürfen, hier zum Beispiel Flugzeugent-
führungen oder Schlimmeres durchzuführen. Inso-
fern kann ich nachvollziehen, dass aus Kosten-
gründen dagegen argumentiert wird. Das ist ja 
völlig unbestritten und mag auch ein legitimes 
Argument sein. Aber, ich denke, wenn es um die 
Sicherheit von Fluggästen geht, sollte die an 
oberster Stelle stehen und sollten Kostengründe 
hinten anstehen.  

Ich habe zwei Fragen an Herrn Hüber. Das Erste 
wäre die Frage hinsichtlich dessen, was hier dar-
gestellt worden ist. Ein reiner Identitätsabgleich 
kontra einer tatsächlichen Identitätskontrolle. Also 
sprich, auch die Überprüfung eines Identitätsdoku-
mentes im Hinblick auf die Echtheit. Halten Sie 
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einen reinen Identitätsabgleich wirklich für sinn-
voll in diesem Zusammenhang oder müsste es 
nicht tatsächlich eine solche Identitätskontrolle 
sein? Ergibt sich daraus nicht auch automatisch die 
Zuständigkeit für eine solche Maßnahme, die ja 
eindeutig dann bei Hoheitsträgern, also der 
Bundespolizei, liegen würde und insofern natür-
lich für Fluggesellschaften nicht in Betracht käme?  

Die zweite Frage: Ich nehme ja die Bedürfnisse der 
Luftfahrtindustrie durchaus ernst und es ist ja tat-
sächlich so, dass das auch zu zeitlichen Verzöge-
rungen führen kann. Da stellt sich dann die Frage, 
wie man solche zeitlichen Verzögerungen 
minimiert. Wäre da aus Ihrer Sicht zum Beispiel 
auch ein automatisierter Abgleichprozess möglich? 
Indem man zum Beispiel das Grenzkontrollsystem 
EasyPASS in abgewandelter Form zur Anwendung 
bringt? Oder gibt es aus Ihrer Sicht auch noch an-
dere bereits etablierte Systeme, die hier für einen 
automatisierten Abgleich zur Anwendung kommen 
könnten? 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen Dank. 
Dann Herr Özdemir. 

Abg. Mahmut Özdemir (SPD): Vielen Dank, Frau 
Vorsitzende. Ich habe eine Frage, die ich an Herrn 
Hüber und Frau Schöneberg richten möchte. 
Zusammenfassend eine Bemerkung vielleicht 
vorausgeschickt. Wir haben ja viel über Eigensiche-
rung auch gehört. Am Ende, haben Sie sehr plas-
tisch geschildert, ist im Fall Susanna einem Krimi-
nellen eine Infrastruktur via Luftsicherheit geboten 
worden, um sich dem deutschen Staat zu ent-
ziehen. Wenn ich Ihre Aussage, Herr Hüber, 
nehme, ist das geschehen – um das abzurunden –, 
weil es an deutschen Flughäfen weniger Kontrollen 
gibt, weniger Überprüfungen, weniger Abgleiche, 
weniger Plausibilität und dadurch eine höhere 
Aussicht einer Flucht, um sich dem deutschen 
Staat zu entziehen. Vor dem Hintergrund frage ich 
Sie: Welche Bedeutung müssen wir eigentlich 
einem Identitätscheck, Abgleich, Plausibilitäts-
kontrolle bis hin zur Feststellung von Echtheit von 
Dokumenten aus gefahrenabwehrrechtlicher Sicht 
beimessen in Bezug auf sicherheitspolitische und 
konkret pragmatische Auswirkungen? Wo ist da der 
Mehrwert? 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann kommt 
für die FDP Herr Höferlin. 

 

Abg. Manuel Höferlin (FDP): Danke, Frau 
Vorsitzende. Ich fand die Äußerungen zu PNR 
spannend. Ich muss vorwegsagen: Wenn PNR 
wirklich so unsinnig und unhilfreich ist und das 
Mickey-Mouse-Daten sind, dann finde ich ja schon, 
dass die Erhebungsgrundlage und die Berechti-
gung, die Daten überhaupt zu verarbeiten, eigent-
lich fehlt. Dann müsste man eigentlich PNR umge-
hend abschaffen, wenn sie überhaupt keinen Sinn 
haben. Da werden wir uns vielleicht nochmal ge-
sondert mit beschäftigen.  

Ich bin ein bisschen irritiert, weil jetzt immer hin 
und her gesprochen wird zwischen Luftsicherheit 
und durchaus legitimen Interessen der Kriminali-
tätsverfolgung von präventiven Maßnahmen, aber 
irgendwie läuft das ja – sozusagen – zusammen. Ich 
habe den Eindruck, hier sollen Private mit staat-
lichen Aufgaben betreut werden. DER SPIEGEL hat 
es gerade getitelt: „Das Ende des Reisens, wie wir 
es kennen“ – hinsichtlich Corona. Vielleicht trifft 
das dann in dem Fall auch zu.  

Meine Fragen gehen an den Sachverständigen 
Zurfähr. Vielleicht können Sie mal erklären oder 
erläutern, wie aus Ihrer Sicht im Bereich der Luft-
fahrt nochmal die Absicherung des Luftverkehrs, 
der Luftsicherheit allgemein, nach allgemeiner 
aktueller europäischer und deutscher Rechtslage 
strukturiert ist. Also, welche Rolle spielt für die 
Luftsicherheit die Identität einer reisenden Person? 
Und, wenn wir davon ausgehen, dass nicht der 
Zweck der allgemeinen Luftsicherheit verfolgt 
wird, sondern andere Zwecke, durch einen Ab-
gleich der Boardingkarte mit einem Ausweisdoku-
ment, wer wäre dann Ihrer Meinung nach für die 
Erreichung eines solchen anderen Zwecks zu-
ständig? Gerade eben hat der Kollege der SPD ja 
das aktuelle Beispiel gebracht. Wäre das denn zum 
Beispiel hilfreich gewesen oder sind da nicht 
andere Identitäten im Spiel gewesen? Wäre das für 
die Fluglinien im Rahmen der Eigensicherungs-
pflicht überhaupt machbar? Wäre nach Ihrer An-
sicht eine reine Sichtkontrolle dazu geeignet? Also 
im Prinzip ist das der Fragenkomplex.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen Dank. 
Dann Frau Jelpke. 
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Abg. Ulla Jelpke (DIE LINKE.): Danke, Frau 
Vorsitzende. Meine Fragen gehen an Frau Bock und 
ich möchte auch nochmal genau nachfragen. In den 
Stellungnahmen wird ja häufig davon gesprochen, 
dass diejenigen, die befürworten, dass es diesen 
Identitätsabgleich gibt, vertreten, dass das zu einer 
wesentlichen Verbesserung des Zentralsystems 
führen würde, weil dort eben entsprechend viele 
falsche Daten hinterlegt sind. Mich interessiert 
hier, ob Sie darüber überhaupt Erkenntnisse haben. 
Beziehungsweise, welche Schlussfolgerungen sollte 
man denn ziehen? Denn für mich stellt sich das 
erst mal so dar, dass dieses System ja eingestampft 
werden müsste, wenn dem so sei. Aber wie gesagt, 
welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?  

Meine weitere Frage knüpft direkt nochmal auch 
an diese Szenarien, die Herr Kelber hier dargestellt 
hat, die mich auch bewegen. Ich will es einfach 
mal so sagen. Also vom PNR-System, was einge-
führt wurde, wird jetzt eben gefordert, dass die 
Daten, die gespeichert sind, entsprechend auch 
geprüft werden. Dann geht es damit weiter, dass 
man dann ja die Vorstellung hat, dass man das 
auch biometrisch bearbeiten könnte. Also mit 
anderen Worten: Ich bin auf dem Flughafen. In 
dem Moment, wo ich im Sicherheitsbereich bin 
und dann also das Flugzeug besteigen will, werde 
ich dann also praktisch per Gesichtskontrolle noch-
mal mittels biometrischer Daten kontrolliert. Also 
ein Grundrechtseingriff ja im Grunde genommen 
nach dem anderen. Hier ist meine Frage – und die 
hat ja der Datenschutzbeauftragte hier auch schon 
mal in Szene gesetzt: Was bedeutet das eigentlich 
für das Gesamtsystem? Wenn man jetzt nur Einzel-
fragen immer wieder regelt? Hier geht es ja um 
einen ganzen Komplex von Datenschutzfragen. 
Hier würde ich ganz gerne mal wissen, wie Ihr 
Blick ist. Vielleicht könnten Sie da auch nochmal 
eine Stellungnahme zu abgeben. Danke. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Frau 
Dr. Mihalic noch.  

Abg. Dr. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. 
Meine erste Frage geht an Herrn Kelber. Sie haben 
vorhin ausgeführt, dass der Entwurf des Bundes-
rates eben nicht alle Anforderungen an die Gesetz-
gebung erfüllt hinsichtlich der Darlegung der Ver-
hältnismäßigkeit. Wenn – ich sage mal – die 
Mängel in der Formulierung des Gesetzes behoben 
würden, also wenn man das jetzt nochmal neu 

schreiben würde und man würde das alles sauber 
darlegen, so wie Sie das eben gefordert haben, gäbe 
es dann aus Ihrer Sicht noch datenschutzrechtliche 
oder anderweitige Einwände gegen einen solchen 
Abgleich der Bordkarte mit einem Identitätspapier? 
Das ist meine erste Frage. 

Dann die Frage an Frau Schöneberg. Sie haben vor-
hin gesagt, dass die Anonymität des Reisens – also 
ich versuche das in meinen Worten auszudrücken 
– die Begehung von Straftaten begünstigt. Ich 
würde eher sagen, dass ein geringes Entdeckungs-
risiko die Begehung begünstigt und nicht die 
Anonymität generell, weil sonst dürften wir uns 
alle nicht mehr anonym im öffentlichen Raum be-
wegen. Mich würde nochmal interessieren, welche 
Erkenntnislage es konkret zu der Frage gibt, ob und 
inwiefern die aktuelle Situation – so wie sie jetzt 
besteht, also jetzt, wo es noch nicht flächen-
deckend einen Abgleich gibt – wirklich bewusst 
ausgenutzt wird, insbesondere im Kontext grenz-
überschreitender Organisierter Kriminalität. Sie 
haben eben den Fall Ali B. genannt, wo das funkti-
oniert hat. Also wo er offensichtlich ausnutzen 
konnte, dass es solche Abgleiche nicht gibt. Mich 
würde aber interessieren, welche Erkenntnislage 
konkret darüber hinaus es für ein bewusstes Aus-
nutzen dieser Situation gibt.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann kommen 
wir zur Beantwortung und gehen jetzt auch in 
alphabetischer Reihenfolge vor und beginnen mit 
Frau Bock, bitte. 

SV Kirsten Bock (Brodersdorf): Die Frage ging in 
die Richtung, was uns eigentlich das PNR-Zentral-
system nützt. Wie gut sind die Daten da? Ich darf 
da an eine Anfrage und die Ergebnisse erinnern, 
die dazu hier in diesem Hause vorlagen. Da ging 
man von einer Fehlerquote von 99,7 Prozent aus. 
Also wenn das tatsächlich stimmt, was ich selbst 
nicht überprüfen kann, ist das natürlich fatal. Also 
da muss man sich wirklich die Frage stellen, 
warum überhaupt so ein System. Das kann dann 
eigentlich nur noch der Abschreckung dienen. Es 
dürfte keine Auswertung stattfinden in diesem Be-
reich und es gehört dann eingestampft. Also vor 
dem Hintergrund, gerade auch des Datenschutz-
rechtes, muss man natürlich fragen, welche Rolle 
die Richtigkeit von Daten spielt. Diese Frage ist 
hier ja auch schon gestellt worden. Wenn so ein 
Abgleich jetzt nicht dazu dienen kann, diese 
Fehlerquote relevant zu minimieren, macht das 
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denn überhaupt Sinn? Nur da muss ich Ihnen 
sagen, da sind Sie im Datenschutzrecht an der 
falschen Adresse. Weil die Richtigkeit von Daten 
zwar ein Prinzip ist, das auch in Art. 5 Abs. 1d) 
DSGVO zugrunde gelegt wird. Aber Sie dürfen 
nicht vergessen: Das Datenschutzrecht dient den 
Rechten und Freiheiten der Betroffenen und nicht 
der Unternehmen und schon gar nicht irgend-
welchen Registerdateien. Das bedeutet, dass aus 
Sicht der Organisation hier gar keine Ansprüche 
gegenüber den Betroffenen im Hinblick auf eine 
Darlegungspflicht zur Richtigstellung der Daten 
bestehen, sondern es ist genau andersherum. Die 
Betroffenen haben ein Recht, von den verantwortli-
chen Stellen zu verlangen, dass ihre Daten korrekt 
verarbeitet werden, und das Datenschutzrecht gibt 
ihnen einen Korrekturanspruch. Also hier hilft – 
aus meiner Sicht zumindest – das Datenschutzrecht 
überhaupt nicht. Vielmehr ist da die Anforderung 
dann an den Staat beziehungsweise an die verarbei-
tenden Stellen zu stellen, dass diese ein Verfahren 
aufsetzen, das dafür sorgt, dass eben schon im 
ersten Erhebungszeitpunkt gar keine Fehler ent-
stehen. Darauf wäre dann hinzuwirken. Dass sich 
das grundrechtlich, verfassungsrechtlich nicht um-
setzen lässt, ist ein anderes Problem. Aber dann 
muss man das eben lassen.  

Eine Möglichkeit, die man hätte, wäre zum Beispiel 
– aber ich denke mal, das kommt nicht in 
Betracht – die PNR-Datenbank zu öffnen für die 
Betroffenen, dass die selbst dann auch da rein-
schauen können und gegebenenfalls, wenn sie das 
denn möchten, die Fehler entsprechend korrigieren 
könnten. Das wäre ein Weg, der möglicherweise 
durch das Datenschutzrecht Unterstützung finden 
würde. Aber ich denke mal, das kommt aus 
anderen Gründen hier nicht in Betracht.  

Die zweite Frage ging in die Richtung, wie es denn 
sei, wenn man den Abgleich dadurch verbessert, 
dass man auf die Verarbeitung automatisierter 
Systeme, insbesondere biometrischer Datener-
fassung, ausweicht. Also dazu muss man grund-
sätzlich sagen, vielleicht auch im Hinblick auf die 
anderen Stellungnahmen, dass es im Recht ja in 
erster Linie nicht um Gefühlslagen, nicht um 
Sicherheit, nicht um die Frage, spektakuläre Ereig-
nisse abzuwenden, geht, sondern darum, dass Ver-
arbeitungen personenbezogener Daten immer zu 
legitimen Zwecken erfolgen müssen und auch er-
forderlich sein müssen für diese Zwecke. Das bleibt 

hier einfach unklar. Auch bei der Verarbeitung von 
biometrischen Daten und insbesondere im Intra-
Schengen-Raum.  

Die zweite Frage ist, wenn man solche Kontrollen 
ein zweites Mal durchführt, welchen Sinn die dann 
überhaupt haben, wenn man schon einmal kontrol-
liert hat? Das Datenschutzrecht ist nicht so, dass 
wenn man einmal einen Zweck hat und einmal 
eine Erforderlichkeit festgestellt hat, man dann 
diese Verarbeitung unendlich wiederholen kann. 
Sondern jede Verarbeitung muss in sich selbst 
immer wieder erforderlich sein und immer wieder 
einem Zweck dienen. Wenn dieser Zweck erledigt 
ist, hat sich damit auch dessen Erforderlichkeit er-
ledigt. Dazu kommt, dass eins der grundlegenden 
Prinzipien im Datenschutzrecht die Datenminimie-
rung ist. Das heißt, auch dieses Prinzip unterstützt 
diesen Anspruch, dass eine einmal erfolgte Identi-
tätsfeststellung – jetzt bei Reisen im internationalen 
Raum – nicht unendlich wiederholt werden kann 
zu unterschiedlichen Punkten, sondern es muss 
dafür einen neuen Zweck, einen neuen Grund 
geben, aufgrund dessen diese Verarbeitung durch-
geführt wird. Im Hinblick auf die Verarbeitung bio-
metrischer Daten ist anzumerken, dass diese Daten 
eh zu den besonderen Kategorien von Daten zählen 
und insofern noch besonderen Anforderungen 
unterliegen. Das bedeutet bei einer – wie hier – 
anlasslosen, also im Wesentlichen ja kriterienlosen 
Erfassung – nämlich, weil alle Flugreisen unter-
schiedslos geprüft werden – dass die Frage zu 
stellen ist, ob diese Intensität des Eingriffs über-
haupt noch mit dem Wesensgehalt des Grundrechts 
auf Datenschutz zu vereinbaren ist. Oder ob wir 
nicht hier schon an eine Grenze gekommen sind, 
die darüber hinausgeht. Dafür sprechen würden die 
Erwägungen des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) in der Sache Schrems I. Da ging es um 
einen vergleichbaren Fall. Auch dort ging es um 
eine kriterienlose Erfassung, allerdings von Kom-
munikationsdaten. Da hat der EuGH gesagt, dass 
hier diese Grenze des Wesensgehaltes überschritten 
sei. Bei der Erfassung biometrischer Daten mit 
Blick auf ihre Eingriffsintensität und den Umfang 
der Verarbeitung würde ich das ebenso bejahen. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann, Herr 
Ceuppens bitte. 
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SV Gunter Ceuppens (Nationaal Crisiscentrum – 
Centre National de Crise, Brüssel): Frau 
Vorsitzende, vielen Dank! Ich danke Ihnen für 
beide Fragen. 

Zu der Frage nach weiteren Informationen über den 
Prozess der praktischen Umsetzung in Belgien und 
den Auswirkungen, die dies auch für die Flughäfen 
hatte: Vielleicht sollte ich noch einmal erwähnen, 
dass wir bei der Ausarbeitung der gesamten Rechts-
vorschrift ausgiebige Gespräche mit der Luftfahrt-
branche geführt haben. So bestand für die Branche 
eine der Schwierigkeiten darin, dass sie es als 
technisch fraglich ansah, ob am Flugsteig ein Zu-
griff auf das Reservierungssystem möglich ist, 
jedoch beispielsweise die Reservierungsdateien 
nicht geändert werden können. Letztlich erwies 
sich das Problem als nicht so groß, denn es wurde 
anscheinend später gelöst. 

Was Probleme in den Flughäfen betrifft: Ich habe 
ebenfalls bereits erwähnt, dass uns keine Informa-
tionen darüber vorliegen, dass sich aus diesem 
Grund längere Warteschlangen an den Flughäfen 
gebildet hätten. Wir haben keine Beschwerden er-
halten. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Flug-
gesellschaften in Zusammenarbeit mit den Behör-
den Aufklärungskampagnen für die Passagiere 
durchgeführt haben, um sicherzustellen, dass die 
Reservierungsdaten korrekt ausgefüllt und z. B. 
Vor- und Zuname richtig geschrieben wurden. 
Einigen Rückmeldungen zufolge waren derartige 
Kampagnen auch für die Passagiere hilfreich im 
Hinblick darauf, die richtigen Informationen anzu-
geben. 

Ich möchte einen weiteren wichtigen Aspekt her-
vorheben: Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, 
sicherzustellen, dass die Daten möglichst korrekt 
sind. Wie sie dabei verfahren, können sie allerdings 
selbst entscheiden. Dies kann eine manuelle Über-
prüfung sein, muss es aber nicht. Denkbar wären 
ebenso fortschrittliche technische Lösungen für die 
Durchführung derartiger Kontrollen. Sie sehen hier 
also einen recht pragmatischen Ansatz, bei dem es 
nicht darum geht, wie die Überprüfung organisiert 
wird, sondern vor allem um die Auswirkungen und 
das Ziel, nämlich möglichst korrekte Informationen 
im PNR-System zu haben. 

Zur zweiten Frage, in wie vielen Fällen Menschen 
beispielsweise nicht an Bord gelassen wurden: Ich 
wiederhole: Darauf zielt die gesetzliche Regelung 

in Belgien nicht ab. Ihr Ziel ist es, über die richti-
gen Informationen zu verfügen, nicht, Menschen 
am Boarding zu hindern. Wir verfügen also nicht 
über „harte“ Statistiken zu Personen, die am 
Boarding gehindert wurden, weil zum Beispiel die 
Informationen nicht korrekt oder nicht vollständig 
waren. Andererseits sehen wir, dass Fluggesell-
schaften, die derartige Überprüfungen bereits in 
ihre bestehenden Betriebsabläufe integriert haben, 
wertvolle Informationen zum Qualitätsniveau ver-
arbeiten oder übermitteln, d. h. die Informationen 
sind vollständig und wurden sehr gründlich verifi-
ziert. Es ist also auch nicht unmöglich, dass dies 
von der Luftfahrtbranche organisiert wird. 

In wie vielen Fällen mussten die Fluggesellschaften 
ihr Reservierungssystem ändern? Wir bitten die 
Fluggesellschaften nicht, die Zahl der Fälle zu er-
fassen, in denen sie ihr Reservierungssystem um-
stellen oder anpassen mussten, oder uns Rück-
meldung darüber zu geben. Wir haben mit dem 
Verwaltungsaufwand für die Fluggesellschaften 
nichts zu tun und daher keine entsprechenden 
Informationen. Ich hoffe, damit sehr kurz auf die 
beiden mir gestellten Fragen geantwortet zu haben. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, vielen 
Dank. Wir kommen dann als nächstes zu Herrn 
Faust 

SV Jürgen Faust (Head of Security Lufthansa 
Airlines & Corporate Aviation Security, Frankfurt): 
Die Fragestellung bezog sich auf die Frage, ob wir 
nicht ein Eigeninteresse haben, die Identität festzu-
stellen. Erst mal zum Sachverhalt. Es ist ja so, dass 
wir durchaus Identitätskontrollen machen, Doku-
mentenkontrollen machen, vor allem im Außer-
Schengen-Verkehr. Da gibt es entsprechende Rege-
lungen aus ganz unterschiedlicher Sicht, einmal 
um Einreisestrafen in Drittstaaten zu vermeiden, 
um teilweise API-Daten (Advanced Passenger 
Information System) nach zu erfassen. Also es gibt 
schon für wesentliche Teile der Verkehre in der Tat 
diese Art von Kontrollen. Das sind in der Regel 
aber auch Flüge, wo ohnehin ein größerer zeitlicher 
Vorlauf auch besteht. Der klassische USA-Reisende 
weiß, dass er zwei Stunden vorher kommt, weil 
eben genau solche Prozessschritte noch anstehen. 
Das ist anders im Schengen-Verkehr, wo wir hoch-
frequent sehr kurztaktig fliegen, in sehr engen Zeit-
fenstern, nur ein sehr kurzes Zeitfenster haben 
auch, um Passagiere zu boarden.  
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Sie haben 15 bis 20 Minuten Zeit, um 200 Leute an 
Bord zu bringen und dementsprechend …  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Also meine 
Frage war ein bisschen anders. Es gibt ja Fluggesell-
schaften, die das machen, und ich spreche natür-
lich vom Schengen-Raum und nicht vom Außer-
Schengen-Raum. Welche Motivation haben denn 
andere Fluggesellschaften, dass sie das auch im 
Schengen-Raum machen und warum hat die Luft-
hansa offensichtlich keine Motivation, zu wissen, 
ob derjenige, der das Ticket gebucht hat, auch im 
Flieger sitzt? Das war meine Frage.  

SV Jürgen Faust (Head of Security Lufthansa 
Airlines & Corporate Aviation Security, Frankfurt): 
Innerhalb von Europa machen das einige Flugge-
sellschaft, weil ihr nationales Recht das vor-
schreibt. Das EU-Recht im Bereich Luftsicherheit 
schreibt es nicht vor und wir machen es dement-
sprechend nur dort, wo die lokale Gesetzgebung 
uns verpflichtet. Im Übrigen gibt es natürlich die 
Möglichkeit, Stichproben zu machen. Wir machen 
ja auch solche Kontrollen, allerdings nicht beim 
Boarding-Gate, sondern teilweise beim Check-In, 
wo wir auch viel mehr Zeit haben, um solche Dinge 
zu kontrollieren. Aber nicht innerhalb von Bruch-
teilen einer Sekunde, wie heute das Verfahren auch 
an den Flughäfen aussieht oder ID-Checks gemacht 
werden. Im Übrigen, auch das Thema Ali B., dort 
hat nach unserem Kenntnisstand ein ID-Check 
stattgefunden. Wir würden es auf Türkeiflügen ent-
sprechend machen. Im Übrigen ist diese Person ja 
auch durch die Grenzkontrolle gegangen und dort 
auch nicht erkannt worden. Das war ja gerade ein 
Nicht-Schengen-Flug. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann kommen 
wir zu Herrn Hüber. 

SV Sven Hüber (Gewerkschaft der Polizei – 
Bundespolizei, Hilden): Ja, vielen Dank für die 
Fragen. Zunächst, Frau Lindholz, Ihre Frage nach 
dem Sicherheitszugewinn. Aus unserer Sicht ja, 
weil es sich schlichtweg um die Umsetzung der 
Maßgaben des § 5 Luftsicherheitsgesetz handelt. 
Das geht primär – das muss man doch mal betonen 
– darum, dass keine unidentifizierten Personen in 
den Sicherheitsbereich der Flughäfen gelangen. Das 
ist im gegenwärtigen Verfahren schlicht und ergrei-
fend nicht gewährleistet. Die Aufgabe der Luft-
sicherheitsbehörde, Personen in geeigneter Art und 
Weise zu überprüfen, die in den Sicherheitsbereich 

der Flughäfen wollen, findet aus dem Konglomerat 
der Gründe, die hier genannt wurden und diffizilen 
Interessen in Größenordnungen nicht statt. Das ist 
der Punkt. Ich werde gleich noch zum Verfahren 
kommen. Wir glauben, dass durch einen Identitäts-
abgleich mit der Bordkarte wenigstens die Grund-
annahme, der niedrigschwelligste Bereich, sicher-
gestellt ist, dass Personen, die in den besonderen 
Sicherheitsbereich eines Flughafens wollen, auch 
überprüft wurden. Und die Überprüfung der Perso-
nen – in unserer Auslegung wenigstens § 5 Luft-
sicherheitsgesetz – heißt nicht nur des mitgeführ-
ten Gepäcks oder des mitgeführten Tascheninhalts, 
sondern eine überprüfte Person heißt auch, dass 
die Person identisch ist mit der, die mit der Flugge-
sellschaft einen Beförderungsvertrag abgeschlossen 
hat. Das geht hier – ich will es nochmal sagen – im 
Kern zunächst um die Zugangsberechtigung zum 
Sicherheitsbereich des Flughafens, noch nicht mal 
um das Fliegen. Das kommt dann sozusagen da-
nach. Es ist – aus unserer Sicht – natürlich 
wünschenswert, aber nicht vorrangig, dass es hier 
um bessere Verhandlungsmöglichkeiten ginge oder 
Grenzkontrollmöglichkeiten. Da hat die Bundes-
polizei durch verdachtsunabhängige oder lagebild-
abhängige Kontrollen auch an den Flughäfen aus-
reichend Instrumente, dies wahrzunehmen. Es geht 
im Kern um eine Luftsicherheitsfrage und – ich 
möchte es gern nochmal sagen – die 140, Herr Prof. 
Kelber, waren in einem Monat, und zwar im flug-
schwachen Monat, im Februar 2020. Wir haben das 
jeden Monat, die Feststellung, dass mit Scheiniden-
titäten geflogen wird. Das ist ja nur ein Indiz, ein 
Anhalt für uns, dass das, was ich eingangs sagte, 
dass nicht überprüfte, also identifizierte Personen 
in den Sicherheitsbereich von Flughäfen gelangen 
können, eben der Realität entspricht, sowohl im 
Intra-Schengen-Verkehr, als auch im nationalen 
Verkehr. Es geht auch nicht darum, jetzt daten-
schutzrechtlich zu prüfen, ob die PNR-Daten 
richtig oder falsch sind. Es gibt natürlich auch 
schon bei internationalen Flügen Beförderungsaus-
schlüsse, wenn die Identität zwischen dem 
Buchungsnamen und dem Namen im Ausweis oder 
Passdokument nicht identisch ist aus unterschied-
lichsten Gründen. Aber hier wird sozusagen nichts 
Neues erfunden, was es nicht schon gäbe.  

Die Frage war: Identitätsabgleich oder Identitäts-
feststellung, sozusagen polizeiliche Maßnahme? 
Aus unserer Sicht reicht zunächst die 
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niedrigschwelligste Stufe, das heißt der Identitäts-
abgleich als Mindeststandard. Als Mindestmaß 
kommen andere lagebezogene Erkenntnisse dazu, 
reisende Gewalttäter Sport z.B., die jetzt zu irgend-
einer – Europameisterschaft ist ausgefallen – aber 
zu irgendwelchen Sportveranstaltungen innerhalb 
Europas reisen wollen mit dem Luftverkehr, dann 
gibt es auch andere Kontrollbefugnisse. Wir 
denken, dass zunächst der Identitätsabgleich aus-
reicht. Wir würden ihn auch nicht bei den Luft-
fahrtgesellschaften, bei den Airlines angesiedelt 
sehen, sondern bei der Luftsicherheitskontrolle. 
Wenn die Luftsicherheitsbehörde zuständig ist für 
die Regulierung des Zugangs zu den Sicherheitsbe-
reichen der Flughäfen, dann ist dies sozusagen der 
„First Point“. Die Frage, ob sich das automatisiert 
abgleichen lässt, ähnlich so wie bei EasyPASS, 
dazu gibt es verschiedene Gedankenspiele und 
Möglichkeiten. Variante eins dargestellt: Bord-
kartenscann, der heute schon beim Zugang zum 
Sicherheitsbereich erfolgt und ein gleichzeitiger 
Scann des mitgeführten, ohnehin meist biometrisch 
lesbaren Ausweisdokuments, Abgleich des Aus-
weises mit der Bordkarte durch die Luftsicherheits-
kontrollmitarbeiter, die entsprechend natürlich 
durch die Bundespolizei geschult und ausgebildet 
sein müssen. Wenn man es noch steigern will, 
kann dies auch beim automatisierten Boarding mit 
erfolgen. Da steht je wenigstens immer eine Person 
der Airline, die auf dem Bildschirm sehen kann, ob 
der, der jetzt einsteigt hier auch der ist, der vorher 
sozusagen in den Sicherheitsbereich hereinge-
gangen ist. Dann hat man so ein Entry-Exit-System 
und nach dem Boarding können diese Daten – weil 
sie ja ihren Zweck erfüllt haben – aus unserer Sicht 
auch wieder gelöscht werden. 

Zur Frage, welche Bedeutung der ID-Check für die 
Gefahrenabwehr und Fahndung hat. Natürlich 
retrograd sind für Polizisten immer alle Daten 
interessant. Das haben wir gerade beim Fall Ali B. 
auch gesehen, aber da sage ich eben retrograd. Es 
geht hier vorrangig zunächst um die Erfüllung der 
Ansprüche des Luftsicherheitsgesetzes. Wir können 
aus meiner Sicht mit den anderen Instrumenten, 
die wir haben – insbesondere der Frage lagebildab-
hängige Kontrollen und Zugriff auf PNR-Daten sind 
die Instrumente, die jetzt schon polizeirechtlich ge-
geben sind – ganz gut leben. Ja, soweit vielleicht zu 
den drei gestellten Fragen. 

 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Technische 
Rückfrage kurz. Also in dem Moment, wo ich quasi 
meine Bordkarte das erste Mal drauflegen muss, 
dass ich in dem Moment auch einen Ausweis 
drauflege? 

SV Sven Hüber (Gewerkschaft der Polizei – 
Bundespolizei, Hilden): Genau. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Okay. So, Herr 
Kelber. 

SV Prof. Ulrich Kelber (BfDI, Bonn): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Wenn Sie mir einen Satz noch 
erlauben vor der Beantwortung der Fragen, weil 
das gerade ein kurzer Disput war. 140 Fälle bei 15,4 
Millionen Fluggästen im Februar 2020 sind natür-
lich 0,0009 Prozent an der Stelle, nur weil wir ge-
rade die Zahlen im Disput kurz hatten. 

SV Sven Hüber (Gewerkschaft der Polizei – 
Bundespolizei, Hilden): Nur zur Klarstellung. Ich 
meine, ich habe mir extra das Lagebild geben 
lassen. Das sind Fälle, wo die Bundespolizei im 
Rahmen der Vorfeldstrategie an nichtdeutschen 
Verkehrsflughäfen Beraterpersonal hat, um die 
Airlines – wo eben nicht jeder in Urkunden-
fälschung ausgebildet ist, auch wenn es 
wünschenswert wäre – zu beraten. Und an diesen 
ausgewählten wenigen Flughäfen, die im Intra-
Schengen-Verkehr nach Deutschland fliegen – ich 
würde den Griechen auch 15 Millionen Passagiere 
wünschen, aber die haben ein bisschen weniger – 
haben wir in einem flugschwachen Monat 140 fest-
gestellt. Vielleicht – wenn es mal beliebt – kann 
sich ja der Innenausschuss mal das ganze Bild aus-
rollen lassen, wie im Intra-Schengen-Verkehr mit 
Scheinidentitäten gereist wird. Ja, das ist ziemlich 
interessant. 

SV Prof. Ulrich Kelber (BfDI, Bonn): Als deutscher 
Staatsbürger freue ich mich auch über jeden dieser 
Fälle. Es ging ja vorhin nur um die Frage der Ver-
hältnismäßigkeit und da bringe ich den Schwenk 
zur Antwort auf die Frage der Frau Abgeordneten. 
Ja, selbstverständlich wäre es denkbar, eine solche 
Initiative aus Sicht des Datenschutzrechts und mit 
dem Ziel einer Vermeidung von Flügen von Perso-
nen, die eine falsche Identität angegeben haben, in 
einer datenschutzrechtlich konformen Art und 
Weise herzustellen. Das wichtigste wäre aus 
Gründen der Transparenz die Regelung im richti-
gen Rechtsbereich. Dann müsste tatsächlich der 
Gesetzgeber eben auf Erfordernis, Geeignetheit und 
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Angemessenheit darstellen. Da kommen Sie in 
einen gewissen Trade-off zwischen zwei Anforde-
rungen: Möglichst wenig Daten Unbetroffener zu 
verarbeiten und gleichzeitig eine möglichst hohe 
Treffsicherheit zu bekommen. Also der einfache 
Abgleich des Namens bedeutet geringe Treffsicher-
heit, aber wenig Beinhaltung. Biometrische Merk-
male an bestimmten Stellen abzurufen bedeutet 
hohe Verarbeitung von vielen Personen, insbeson-
dere wenn man sie nachher auch noch für andere 
Zwecke verwenden soll inklusive Speicherung. Das 
wäre der Punkt. Ich darf vielleicht darauf hin-
weisen, dass sowohl meine Vorgängerin als auch 
ich bei dem Thema der PNR-Daten insgesamt nach 
wie vor der Meinung sind, dass eine solche Vor-
ratsspeicherung auch von Personen, bei denen es 
keinen Anlass gibt, nicht zulässig ist. Es gibt 
mehrere Vorlageverfahren beim Europäischen Ge-
richtshof, die vermutlich in absehbarer Zeit diese 
Rechtsfrage auch klären werden. Das heißt, wenn 
man sich darauf als Basis bezieht, besteht natürlich 
durchaus die Gefahr, dass die Rechtsgrundlage 
durch eine Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs entzogen wird. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, dann 
kommt Frau Schöneberg. 

SV Uta Schöneberg (Niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport, Hannover): Ja, 
zunächst nochmal zur sicherheitspolitischen Be-
deutung der Identitätsprüfung, Auswirkung auf die 
Gefahrenabwehr. Ich hatte das vorhin versucht, 
nochmal darzulegen. Flugreisen sind ein heraus-
ragendes Verkehrsmittel. Wenn wir das für Straf-
täter in der Nutzung erschweren, dann hat das all-
gemeine Auswirkungen, dann wirkt das hemmend 
auf die Ausführung von Straftaten, aber vor allem 
auch auf Tatvorbereitungen. Natürlich haben wir 
viele reisende Straftäter, die sich schon weit im 
Vorfeld treffen und dann ganz woanders ihre Taten 
begehen wollen. Es müssen Tatmittel beschafft 
werden und selbst wenn die dann nicht transpor-
tiert werden mit dem Flugzeug, kann es gut sein, 
dass dafür Reisen passieren. Vor allem aber ist das 
eben auch ein unmittelbarer Gewinn für die Luft-
sicherheit und der beste Fall, der das illustriert, wo 
alle Belange eigentlich zusammenkommen, sind 
laufende Anschlagsszenarien. Wenn man sich aus-
malt – was man nicht hofft, dass es mal dazu 
kommt – man hat Flugunfälle und weiß nicht, ob es 
sich um einen terroristischen Anschlag handelt 

oder nicht, dann ist es natürlich wichtig zu wissen, 
ob Personen, die aus salafistischen oder anderen 
Zusammenhängen bekannt sind, an Bord waren, 
um das einzuordnen. Also das ist diese ganz 
konkrete Dimension, die dann auch dazu führen 
kann, dass man sich dafür interessiert, was zeit-
gleich anderswo passiert. Also das hat ganz unmit-
telbare Auswirkungen. Gleichzeitig bin ich der 
Auffassung, dass der Grundrechtseingriff ver-
gleichsweise mild ist. Ich möchte nochmal be-
tonen, ich halte es vor allem für wichtig – natürlich 
ist es für die Luftsicherheit auch wichtig zu wissen, 
wer im Sicherheitsbereich des Flughafens ist – aber 
vor allem, wer an Bord ist, das ist wichtig und das 
geht nur durch den Identitätsabgleich am Gate. Das 
zu der Frage. 

Und dann war nochmal die Frage nach der konkre-
ten Erkenntnislage. Dazu kann ich leider nichts 
Besseres beitragen. Da hat Herr Hüber die aktuellen 
Informationen, ich nicht. Ich möchte aber da noch-
mal sagen, selbstverständlich wird das genutzt und 
wenn man an Dinge wie Kuriertätigkeiten denkt, 
also Fälle, in denen Geld transportiert wird, z.B. zu 
Zwecken der Terrorismusfinanzierung, das kommt 
vor und das sind naheliegende Szenarien, ebenso 
wie eben die Anschläge direkt auf den Luftverkehr.  

Abg. Dr. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wie sieht es aus mit Zahlen? 

SV Uta Schöneberg (Niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport, Hannover): 
Nein, keine Zahlen. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, Herr Hüber 
hatte ja schon vorgeschlagen, dass wir uns das 
Thema einmal im Ausschuss vornehmen könnten. 
Zum Schluss noch Herr Zurfähr. 

SV Sebastian Zurfähr (Bundesverband der 
Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V., Berlin): Ja, 
vielen Dank. Die zwei Fragen – wenn ich das 
richtig behalten habe – waren einmal, welche Rolle 
das Thema Luftsicherheit spielt und wie aus unse-
rer Sicht das anders gestaltet werden könnte. Ich 
möchte dem nochmal entgegentreten, was hier 
auch teilweise anklang, dass die Fluggesellschaften 
sozusagen die Luftsicherheit hier wirtschaftlichen 
Belangen unterordnen. Das ist nicht der Fall. Luft-
sicherheit hat für die Fluggesellschaften und für 
die Flughäfen oberste Priorität, schon aus ganz 
eigenem Interesse, weil es eine Verantwortung für 
die Passagiere und für die Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter gibt an der Stelle. Was nur wichtig ist, 
ist, dass wir hier von einem Identitätsabgleich 
sprechen, der einfach nichts mit Luftsicherheit zu 
tun hat. Also zum einen sind wir hier in einem 
falschen Rechtsgebiet. Das hat nichts mit Luft-
sicherheit zu tun, auf jeden Fall nichts mit dem in 
Deutschland herrschenden Regime der Luftsicher-
heit. Dieses nämlich bedeutet, dass jeder, der ein 
gültiges Borddokument, eine Bordkarte vorweist 
und luftsicherheitsgeprüft ist, in den Luftsicher-
heitsbereich kommen kann. Das wird durch die 
Luftsicherheitskontrollen gemäß § 5 Luftsicher-
heitsgesetz gewährleistet. In Deutschland sind die 
Luftsicherheitskontrollen gemäß § 5 Luftsicher-
heitsgesetz auch sehr gut, sodass wir da den Beitrag 
haben zum Thema Luftsicherheit. Die Identität ist 
aber dafür nicht erforderlich. Das ist die herr-
schende Luftsicherheitsphilosophie, die dem Luft-
sicherheitsgesetz innewohnt, dass man eben davon 
ausgeht, dass eben verbotene Gegenstände nicht in 
den Sicherheitsbereich eingeführt werden können. 
Wenn man jetzt aber davon ausgeht, sich den 
Passagier anzugucken, wer da eigentlich in den 
Sicherheitsbereich reinkommt, dann würde man 
die komplette Luftsicherheitsphilosophie quasi 
umkehren müssen. Dann müsste man das 
komplette Regime umstellen, dann müsste man 
eine Passagierbetrachtungsweise machen, eine 
Passagierdifferenzierung, man müsste – ähnlich 
wie in den USA oder in Kanada – mit biomet-
rischen Daten arbeiten, aber – wie gesagt – das 
möchte ich jetzt nicht weiter ausführen an der 
Stelle. Was aus unserer Sicht eben schon helfen 
würde? Also zum einen, wenn es eine grenzpolizei-
liche Aufgabe ist, dass sich entsprechend eben die 
Polizei mit dem Thema beschäftigt. Aber vor allen 
Dingen müssen wir ja auch berücksichtigen, dass ja 
schon die Sicherheitsbehörden die Fluggastdaten 
haben, die an die Fluggastdatenzentralstelle geleitet 
werden, 48 bis 24 Stunden vor der planmäßigen 
Abflugzeit liegen die vor. Das heißt, auf alle bei der 
Buchung vorliegenden Daten haben die staatlichen 
Behörden bereits Zugriff. Beispielsweise im Fall 
Ali B. war das ja auch der Fall. Also rein theore-
tisch hätten die staatlichen Behörden ja auch die 
entsprechenden Rückschlüsse ziehen können. In 
dem konkreten Fall hat Ali B. beispielsweise wohl 
auch ein arabisches Dokument vorgelegt in arabi-
scher Schrift. Da wäre jetzt auch die Frage gewesen, 
ob am Ende denn einem Flughafenmitarbeiter über-
haupt hier entsprechend das aufgefallen wäre, dass 

es da nicht identisch ist. Das wäre sozusagen auch 
der Punkt, dass wir sagen: Wenn es sich hier um 
eine grenzpolizeiliche Aufgabe handelt, dann 
sollten die Fluggesellschaften aber auch nicht mit 
dem Verweis auf angeblichen Luftsicherheitsmehr-
wert dazu verpflichtet werden. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, dann 
kommen wir zur zweiten Fragerunde, die wir auch 
noch gut schaffen. Ich hätte selber auch noch zwei 
Fragen. An Herrn Giemulla hätte ich die Frage nach 
rechtlichen Anforderungen. Sie hatten vorhin in 
Ihren Einführungen nochmal angedeutet. Wenn wir 
das jetzt hier hören, brauchen wir eine gesetzliche 
Änderung? Wenn wir sagen, wir wollen den Ab-
gleich vornehmen, ob die Person, die ins Flugzeug 
einsteigt, oder in den Luftsicherheitsbereich hin-
eingeht, mit der Person identisch ist, die das Ticket 
gebucht hat. Wenn das nicht der Fall ist, dass Sie 
vielleicht nochmal darlegen, warum Sie meinen, 
dass es nicht erforderlich ist. Und an Herrn Hüber 
nochmal. Mit dem letzten Argument von Herrn 
Zurfähr werden wir ganz oft konfrontiert, so nach 
dem Motto: Da ist ein Pass, der ist in arabischer 
Schrift, in dem Moment weiß eh keiner, wer die 
Person ist. Was wäre denn in so einem Fall, dass 
man das vielleicht nicht sofort vom Schriftbild her 
erkennen kann, wie würden man denn da vorge-
hen? Dann kämen wir zur Union, wenn sie noch 
Fragen hat.  

Abg. Christoph de Vries (CDU/CSU): Meine Frage 
wäre nochmal an Herrn Prof. Giemulla. Wir haben 
ja jetzt über Belgien gesprochen, aber meine Frage 
ist: Sie sind ja auf die rechtlichen Gegebenheiten 
eingegangen. Wissen Sie nach Ihren Erkenntnissen, 
in welchen anderen EU-Mitgliedstaaten wir diesen 
verpflichtenden Abgleich haben von Ausweisdoku-
menten und Bordkarten und wie es dort jeweils 
geregelt ist? Haben Sie darüber einen Überblick? 
Das wäre für mich jetzt in der zweiten Runde die 
einzige Frage. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, dann Herr 
Hess, bitte. 

Abg. Martin Hess (AfD): Ja, ich hätte nochmal eine 
Nachfrage an Herrn Hüber. Herr Hüber, wenn die 
Zielrichtung sein soll, die Sicherheit zu verbessern, 
dann ist mir jetzt noch nicht ganz klar, wie das 
über einen reinen Abgleich – Sie haben es zwar als 
Mindestmaßnahme dargestellt – aber ist denn diese 
Mindestmaßnahme überhaupt ausreichend eines 
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Abgleichs? Denn eines ist doch klar, das eröffnet 
natürlich weiterhin Missbrauchsmöglichkeiten und 
insbesondere die, die wir dort nicht drin haben 
wollen – sei es jetzt im Sicherheitsbereich eines 
Flughafens oder in der Maschine – die werden 
natürlich bei einem reinen Abgleich Mittel und 
Möglichkeiten finden – sei es mit gefälschten 
Dokumenten oder anderen Dingen – hier diesen 
reinen Abgleich zu umgehen. Deshalb nochmal die 
Nachfrage: Warum ist aus Ihrer Sicht der reine 
Abgleich hier ausreichend? 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, Herr 
Özdemir. 

Abg. Mahmut Özdemir (SPD): Ich würde gerne 
Herrn Zurfähr nochmal eine Frage stellen und ihn 
mit der Aussage von Herrn Hüber konfrontieren. 
Wenn Herr Hüber sagt, dass Flugreisen präferiert 
werden von Kriminellen – weitestgehend – weil 
hier ein geringeres Kontrollniveau herrscht. Sie 
haben sehr rigoros abgelehnt und haben gesagt: 
Eigenverantwortung und wir als Private und 
Wirtschaftlichkeit, wir wollen das gar nicht haben. 
Dann frage ich mal spitz zurück: Wenn Sie da diese 
Möglichkeit haben, sich der Tatsache zu entziehen, 
– sage ich mal – solchen Kriminellen noch zusätz-
liche Infrastruktur zu liefern, wieso tun Sie das 
nicht oder wieso lehnen Sie zusätzliche Siche-
rungsmaßnahmen, die Sie durch eine einfache 
Plausibilitätskontrolle durchführen könnten, ab? 
Alternativ könnte man natürlich auf die Idee 
kommen als Politik, zu sagen: Gut, dann stellen wir 
eben an die Flughäfen überall bei innerdeutschen 
Flügen demnächst die Bundespolizei da vorne hin, 
das macht das Kundenerlebnis für Passagiere natür-
lich auch viel schöner, könnte man ja auch auf die 
Idee kommen.  
 
Und vielleicht nochmal eine Frage an Herrn Faust. 
Also Stichwort rigorose Ablehnung durch die Luft-
verkehrswirtschaft. Was unternimmt die Luftver-
kehrswirtschaft denn beispielsweise, um Möglich-
keiten, die der Staat geschaffen hat durch die e-ID, 
die Sie ganz entspannt auf Onlinewege auch in Ihre 
Infrastruktur einbinden könnten, sich im Rechts-
verkehr digital zu authentifizieren, in Ihre komfor-
tablen Kundenerlebnisse, in Ihre Internetseiten mit 
einzubinden? Gibt es da schon Bestrebungen oder 
haben Sie überhaupt mal in Betracht gezogen, eine 
zusätzliche Option anzubieten, die e-ID zu nutzen 
oder überhaupt verpflichtend zu nutzen? Das wäre 

mal eine sinnvolle Maßnahme. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, Herr 
Höferlin. 

Abg. Manuel Höferlin (FDP): Danke, Frau 
Vorsitzende. Vielleicht wäre es ja ehrlicher, überall 
Bundespolizisten hinzustellen und sie kontrollie-
ren zu lassen, wenn man das möchte, aber ich habe 
Herrn Hüber ja auch so verstanden, dass eigentlich 
schon vorne kontrolliert werden muss für den 
Sicherheitsbereich. Meine Frage geht im Prinzip 
nochmal an den Bereich derjenigen, die es nachher 
durchführen. Herr Zurfähr, was passiert denn, wie 
könnte man sich das denn vorstellen, wenn Sie am 
Gate mit – wie auch immer – eigenqualifizierten 
Personen oder wie auch immer, ein Abweichung 
feststellen. Wozu würde das denn führen beim 
Boarding? Also was würde die Folge sein, wenn 
man sozusagen eine Nichtübereinstimmung der 
Identität vorfindet am Gate? Was bedeutet das für 
den Ablauf? Wer muss gerufen werden? Was läuft 
mit dem Passagier, was läuft mit dem Flug? Und 
vielleicht – Herr Faust – auch da die Frage, für Sie 
im Prinzip die gleiche Frage: Was passiert natürlich 
– auch für beide die Frage – mit dem Flughafen? 
Also dann ist der  Flieger besetzt, kann nicht freige-
macht werden oder bleibt der dann einfach stehen, 
der Passagier, wie kann man sich das dann am 
Ende sozusagen vorstellen – ganz praktisch. Was 
passiert dann am Ende? 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, danke Herr 
Höferlin, dann haben wir Frau Jelpke. 

Abg. Ulla Jelpke (DIE LINKE.): Okay. Ich möchte 
auch gerne nochmal Frau Bock fragen, die Vor-
sitzende hat das auch schon angesprochen an einen 
anderen Sachverständigen, aber es geht mir noch-
mal um diejenigen in den Stellungnahmen, die 
sagen, dass man im Grunde genommen gar keine 
Rechtsgrundlage braucht. Es geht ja in erster Linie 
darum: Das Ticket ist bezahlt und was soll diese 
Prüfung? Sie sagen in Ihrer Stellungnahme, dass 
alleine auf dieser vertraglichen Grundlage kein 
Identitätsabgleich stattfinden könne. Vielleicht 
können Sie das nochmal erläutern. Meine zweite 
Frage geht nochmal an Herrn Kelber. Ich würde 
gerne von Ihnen nochmal eine Einschätzung haben, 
was Sie vom Europäischen Gerichtshof erwarten, 
wenn zum Beispiel diese Richtlinie gekippt wird. 
Was würde das bedeuten? 
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Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen Dank. 
Frau Dr. Mihalic. 

Abg. Dr. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, vielen Dank. Also mein Eindruck 
jetzt aus der Anhörung ist eigentlich, dass ja die 
Zielsetzung irgendwie noch nicht ganz klar ist. 
Also, was eigentlich mit einem solchen Abgleich 
erreicht werden soll, weil es ja auch irgendwie 
davon abzuhängen scheint, wo ein solcher Ab-
gleich durchgeführt wird, wenn ich Herrn Hüber 
vorhin richtig verstanden habe. Also ich habe Sie 
zumindest so verstanden, vielleicht können Sie es 
gleich nochmal sagen, das wäre dann meine erste 
Frage, dass es beim Boarding eigentlich wenig Sinn 
macht und wenn, dann müsste man es irgendwie 
vorne direkt beim Zugang zum Sicherheitsbereich 
machen. Dann würde das aus Ihrer Sicht – habe ich 
das richtig verstanden – nicht das Flughafenperso-
nal machen, sondern die Bundespolizei? 

Abg. Christoph de Vries (CDU/CSU): Dann kann 
man die Tickets aber noch tauschen im Flughafen-
bereich. 

Abg. Dr. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Schon klar, aber ich habe die Frage an 
Herrn Hüber gerichtet, ob das dann immer noch 
sinnvoll ist. An Herrn Kelber nochmal die Frage: 
Ich fand Ihren Hinweis nochmal total wichtig, also 
auf PNR. Wenn das gekippt wird sozusagen, dann 
würden ja alle Qualitätsverbesserungsmaßnahmen 
im Hinblick auf die PNR-Daten, wenn man jetzt 
diesen Abgleich beim Boarding dazu nehmen 
würde, ja wahrscheinlich mit gekippt. Deswegen ist 
natürlich der Bezug auf das, was vorher ist, nicht 
unwichtig bei so einem Gesetz. Wenn man sagt, 
okay man bezieht sich jetzt nicht auf PNR, sondern 
man bezieht sich auf das Thema Luftsicherheit und 
eben einen Zugang zum Sicherheitsbereich. Wie 
würden Sie das dann bewerten, wenn man einen 
solchen Abgleich – so wie Herr Hüber vorhin vor-
geschlagen hat – zu Beginn der Sicherheitskon-
trolle durchführen würde und was wären da aus 
Ihrer Sicht die Anforderungen in dem Zusammen-
hang, also an Weiterverarbeitung, Speicherung etc. 
Also, was wäre da aus Ihrer Sicht denkbar? 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, dann 
kommen wir zur Beantwortung, dieses Mal in um-
gekehrter alphabetischer Reihenfolge und fangen 
mit Herrn Zurfähr an. 

 

SV Sebastian Zurfähr (Bundesverband der 
Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V., Berlin): Ja, 
vielen Dank. Also ich möchte die Fragen vielleicht 
zusammen beantworten. Also was uns einfach 
nochmal wichtig ist, ist, dass einfach das Thema 
Identitätsabgleich mit dem Regime der Luftsicher-
heit nichts zu tun hat, dass es sich hier um eine 
grenzpolizeiliche Aufgabe handelt, die hier auf 
private Fluggesellschaften übertragen werden soll. 
Nicht mehr und nicht weniger, mit sehr vielen un-
geklärten Rechtsfolgen, unter anderem eben die 
aufgeworfene Frage: Was passiert denn, wenn jetzt 
hier ein Mitarbeiter einer Fluggesellschaft etwas 
feststellt, es passt nicht, er hat vielleicht einen Ver-
dachtsfall oder dergleichen? Oder er ist sich nicht 
sicher, ob dieser Pass gefälscht ist oder nicht. Was 
passiert dann? Es gibt keine Aussagen – also bei-
spielsweise in der Bundesratsinitiative sind die 
Rechtsfolgen überhaupt nicht aufgezeigt – was das 
bedeutet. Bedeutet das ein Beförderungsverbot für 
den Passagier? Nachher stellt sich heraus, das war 
ein Missverständnis, in der Eile der Zeit hat die 
Mitarbeiterin der Fluggesellschaft das nicht 
ordentlich kontrolliert oder dergleichen. Aber was 
passiert dann? Soll dann irgendwo ein Bundes-
polizist hergeholt werden aus anderen Bereichen 
des Flughafens und dergleichen und was hat der 
Passagier für Rechte? Er möchte Rechtsschutz be-
gehren, wendet er sich dann gegen die Fluggesell-
schaft und macht einen Schadenersatz geltend? 
Aber eigentlich müsste er doch Rechtsschutz ge-
genüber dem Staat haben an der Stelle. Das heißt, 
wir reden ja hier auch von einem fehlenden Rechts-
schutzbedürfnis für den Passagier, für den Bürger, 
der hier einfach ausgehebelt wird. Und das wird 
auf Private übertragen. Und dieser Punkt, das ist 
uns wichtig herauszuarbeiten, das geht aus unserer 
Sicht nicht, dass hier diese grenzpolizeiliche Auf-
gabe auf die Fluggesellschaft übertragen wird. 
Danke 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, vielen 
Dank, dann Herr Kelber. 

SV Prof. Ulrich Kelber (BfDI, Bonn): Vielen Dank. 
Also ich habe natürlich irgendwann einmal gelernt 
als Justizstaatssekretär, dass man nie spekuliert 
über die Urteile höchster Gerichte. Durch die Posi-
tion, die wir selber als Behörde zu den PNR-Daten 
haben, erhoffen wir natürlich, dass unsere Rechts-
auffassung geteilt wird. Dann müsste das System 
neu aufgesetzt werden. Es müsste insbesondere die 
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Datensammlung, der Datenabgleich natürlich in 
den Fällen gegenüber Personen, gegenüber Situa-
tionen, Lagebildern, in denen ein begründeter Ver-
dacht besteht, dann auch durchgeführt werden. 
Und insbesondere ist natürlich auch die Fragestel-
lung, mit wem diese PNR-Daten geteilt werden, 
nicht nur innerhalb der Europäischen Union, 
sondern darüber hinaus. Sie kennen die Fälle, 
Kanada, USA, in Zukunft Großbritannien. Das ist 
eine wichtige Fragestellung innerhalb der Frage-
stellung des Angemessenheitsbeschlusses, was dort 
passiert. Es wird allerdings damit kein Ende sein 
natürlich der Frage der Erhebung von Daten, nur 
wird es eine Vorgabe, dann wäre es, was man dort 
tun kann. Wenn das Ziel die Erhöhung der Luft-
sicherheit ist, man also zur Erkenntnis gekommen 
ist, dass die reine Freiwilligkeit, die heute ja schon 
möglich ist über vertragliche Rechtsgrundlagen, 
nicht ausreichend ist und das auch entsprechend 
transparent in der Erforderlichkeit dargestellt hat – 
auch an Beispielen, auch an Zahlen dargelegt hat – 
dann sind selbstverständlich verschiedene Szena-
rien vorstellbar, wie man eine Identitätsfeststellung 
durchführen kann. Von der Erhebung, auch schon 
den Kauf von solchen Tickets an eine Feststellung 
der Person zu binden als dann auch eine Darstel-
lung hier wieder. Ich würde das übrigens trennen 
von der Fragestellung, was die Freizügigkeit insbe-
sondere eigentlich in Grundrechten bedeutet und 
wo ich sie einschränke, weil ich sie einschränken 
muss aus meiner Sicht in der Erforderlichkeit. Also 
darf ein Staatsbürger der Europäischen Union 
eigentlich noch anonym reisen oder nicht? Das ist 
eine grundsätzliche Fragestellung, aber die Fest-
stellung der Identität, dafür eine Rechtsgrundlage 
zu finden, ist selbstverständlich machbar in Ihrem 
eigenen Haus. Da haben Sie so eine Situation an 
der Tür, wenn die Bundestagspolizei – für die Sie 
hoffentlich als Gesetzgeber bald eine rechtliche 
Grundlage schaffen – dann aber die Identitätsfest-
stellung durchführt. Das System haben wir einer 
Datenschutzkontrolle unterzogen und haben 
keinerlei Beanstandungen gehabt, obwohl dort ja 
auch zumindest Fotokontrolle stattfindet. Wenn ich 
meinen Hausausweis vorlege, ist jemand in der 
Kabine, der prüft, ob das die gleiche Person ist. Da 
haben wir aus Datenschutzsicht keine Beanstan-
dungen gehabt. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, vielen 
Dank, dann Herr Hüber. 

SV Sven Hüber (Gewerkschaft der Polizei – 
Bundespolizei, Hilden): Ja, vielen Dank für die 
Fragen. Zunächst möchte ich vorausschicken, wir 
sprechen hier – glaube ich – mehrheitlich über 
nationale und Intra-Schengen-Flüge. Diese sind 
grundsätzlich nicht grenzpolizeilich kontrolliert. 
Das heißt, der Vorhalt, dass hier sozusagen grenz-
polizeiliche Kontrollen auf privatwirtschaftliche 
Unternehmen übertragen würden, scheitert schon 
daran, dass gar keine grenzpolizeiliche Tätigkeit 
damit verknüpft ist. Es geht um eine reine Luft-
sicherheitsaufgabe.  

Zu Ihrer Frage, Frau Lindholz: Was passiert, wenn 
ein für einen Nichtpolizeibeamten sozusagen 
erkennbarer Pass vorgelegt wird, arabisch, 
schlechtes Foto, wie auch immer? In dem von uns 
favorisierten Modell findet ja diese Identitätsfest-
stellung, dieser Identitätsabgleich in den Luft-
sicherheitskontrollstellen statt. Alle Luftsicher-
heitskontrollstellen sind neben den beliehenen Be-
schäftigten vor allem durch Sicherungsbeamte der 
Bundespolizei mitgeschützt. Das heißt, es befinden 
sich immer Beamte unmittelbar an der Kontroll-
stelle, in der Kontrollstelle und es kommt ja auch 
vor, dass die Beamten bei unklaren Sachverhalten 
auch heute schon bei jedem luftsicherheitsrele-
vanten Sachverhalt dann durch die Beliehenen in 
Anspruch genommen werden und dann entschei-
det der Beamte, was passiert. Sie sind Flughafen-
beamte, sind multipel ausgebildet, sowohl als 
Grenzpolizisten als auch in der Luftsicherheit und 
können dann auch die Entscheidung treffen. Im 
Übrigen lässt sich natürlich jedes Maß an Unklar-
heit weiter senken, wenn die biometrisch lesbaren 
Ausweisdokumente der Passagiere sozusagen 
elektronisch mitgelesen werden.  

Zu der Frage: Reicht ein Identitätsabgleich oder ist 
auch die Identitätsfeststellung erforderlich? Das ist 
eine Frage der Verhältnismäßigkeit von Aufwand 
und Nutzen, das muss man deutlich sagen. Für uns 
wäre schon ein erster Schritt begrüßenswert, wenn 
durch einen Identitätsabgleich – nicht mehr wie 
heute – faktisch unüberprüft durch die Luftsicher-
heitsbehörde massenhaft der Zugang zu Sicher-
heitsbereichen der Flughäfen gewährt wird. Ob 
dies dann ausreichend ist – da war ja schon die 
Frage nach Zahlen, die erhoben werden müssten, 
belastbar sein müssten – das muss man dann viel-
leicht in einer Evaluation mal feststellen. Ein 
höheres Level – wie gesagt – lässt sich auch hier 
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durch eine Verknüpfung der ohnehin in den Aus-
weisdokumenten vorhandenen biometrischen 
Daten und im Kontrolldurchlauf sicherlich er-
reichen.  

Eine Identitätsfeststellung, die immer Polizei erfor-
dert, wäre aus unserer Sicht nur darstellbar, wenn 
wenigstens Teile des Personals, das die Luftsicher-
heitskontrollen ausübt, zu Hilfsbeamten erklärt 
werden. Das haben wir auch im grenzpolizeilichen 
Bereich, der im Schnitt etwas anders ist als der 
Luftsicherheitsbereich. Aber auch dort werden ja 
heute schon seit Jahr und Tag Nichtpolizisten zu 
Hilfsbeamten bestellt, um eben mit dieser Hilfsbe-
amtenfunktion dann auch die Legitimation zu 
haben, eine Identitätsüberprüfung vorzunehmen. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, vielen 
Dank. Dann noch Herr Giemulla. 

SV Prof. Dr. jur. Elmar Giemulla (Technische 
Universität, Berlin): Ja, vielen Dank. Zunächst ein-
mal Ihre Frage, Herr de Vries. Welche Mitglied-
staaten der EU haben ähnliche Regelungen und 
wenn ja, wie viele? Man muss sagen, die über-
wiegende Zahl der Mitgliedstaaten sieht keinen 
Abgleich von Bordkarte und Ausweispapier vor. In 
mindestens neun Mitgliedstaaten ist ein solcher 
Abgleich aber vorgeschrieben. Nach meinen Er-
kenntnissen sind das Belgien, Bulgarien, Estland, 
Griechenland, Italien, Portugal, Rumänien, Spanien 
und Ungarn. Von diesen verschiedenen Abgleich-
verpflichtungen werden in der überwiegenden Zahl 
die Fluggesellschaften betroffen. In Griechenland 
und Portugal beispielsweise müssen die Fluggäste 
sogar an der Grenzkontrolle ihre Bordkarte vor-
legen, also umgekehrt sozusagen. Diese Regelungen 
unterscheiden nicht nach Flügen inner- und außer-
halb des Schengen-Raums. Es ist also ganz unter-
schiedlich, aber jedenfalls keine Exotenregelungen, 
wenn man so will, sondern das ist durchaus 
normal. Ein Drittel der EU-Staaten hat solche Rege-
lungen. Insofern ist es sicherlich etwas, was man 
auch in Deutschland überlegen kann.  

Zu Ihrer Frage: Braucht es eine Gesetzesänderung 
überhaupt oder haben wir nicht schon die Vor-
schriften? Zunächst einmal: Es muss natürlich eine 
Rechtsgrundlage geben – Frau Jelpke – für so etwas, 
weil es eindeutig ein Eingriff in Grundrechte ist, 
wenngleich der nach meiner Auffassung auch 
relativ gering ist. Aber wir haben die Rechtsgrund-
lage nach meiner Auffassung schon, nämlich im 

Luftsicherheitsgesetz. Es wird zwar hier vehemen-
test bestritten und behauptet, dass das hier keine 
luftsicherheitsrechtliche Maßnahme ist, sondern 
eine Grenzkontrollmaßnahme. Das sehe ich nicht 
so. Es geht ja hier nicht um die Vorlage der 
Berechtigung, Grenzen überschreiten zu dürfen, 
wozu dann vielleicht auch noch andere Dinge 
gehören würden. Vor allem, wenn diese 
Grenzkontrolle gar nicht nötig ist, wie 
innerstaatlich oder im Schengen-Raum selbst. Also 
das ist ein Nebenkriegsschauplatz, der – ich weiß 
nicht, ob er ablenken soll – aber der hier jedenfalls 
nicht zutrifft. Es handelt sich für meine Begriffe 
eindeutig um eine Luftsicherheitsmaßnahme. Ich 
habe es vorhin ja schon ausgeführt. Ein Täter 
braucht, um eine Tat zu vollbringen, unter 
Umständen Werkzeuge – Sprengstoffe oder sonst 
etwas oder Waffen –, aber es braucht vor allen 
Dingen einen Täter. Wenn die traditionellen 
Flugsicherheitsmaßnahmen in erster Linie darauf 
abgestellt haben, dass man jemanden oder sein 
Gepäck nach gefährlichen Gegenständen 
durchsucht, dann hat das schlicht und ergreifend 
damit etwas zu tun, dass man Gepäck und 
Kleidung durchleuchten kann, Köpfe aber nicht. 
Sie sehen einem Menschen nicht an, was der ge-
rade vorhat, es sei denn, Sie haben Anhaltspunkte 
dafür. Den Anhaltspunkt, den hat man doch – zu-
mindest als Anfangsverdacht – wenn jemand eine 
Bordkarte hat, die nicht seinen Namen trägt. Dann 
ist irgendetwas schiefgelaufen, zumindest das. Es 
muss nicht gleich ein Krimineller sein, es kann 
auch andere Gründe haben, dass man sein Ticket 
oder seine Bordkarte weitergegeben hat an jemand 
anderen. Wobei die Fluggesellschaften eigentlich 
diejenigen sein müssten, die sagen: Na, das wollen 
wir aber wissen. Denn normalerweise muss ja um-
gebucht werden, das kostet dann in der Regel eine 
riesen Umbuchungsgebühr. Um die zu sparen, mag 
es vielleicht Menschen geben, die das dann eben 
heimlich machen. Mir ist aber nicht ganz klar, 
warum es den Fluggesellschaften an der Stelle jetzt 
völlig egal ist, ob einer mit seiner eigenen Bord-
karte fliegt oder nicht. Immerhin hat er sie ja um 
die Umbuchungsgebühr geprellt. Aber das ist ja 
kein Flugsicherheitsthema. Wenn ich an der Flug-
sicherheit ansetze, gibt es sogar zwei Ansätze. 
Einmal kann es Bundespolizei machen, das ist ja 
auch breit ausgeführt worden. Das halte ich für 
einen vernünftigen Ansatz. Weil er eben auch da 
andockt, wo der Passagier ohnehin gestoppt wird, 
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wo er ohnehin seine Bordkarte auf den Scanner 
legen muss. Dann ist der Aufwand, sie jetzt mit 
seinem Ausweis zu vergleichen, ja – ich sage mal – 
im Ablauf wahrscheinlich relativ gering. Das ist der 
Maximalansatz, wenn man den Flughafen, das 
Flughafengelände, die Luftseite des Flughafens 
auch als Gefährdungsobjekt mit in die Betrachtung 
hineinnimmt.  

Der zweite Ansatz wäre am Gate, dann gesteht man 
allerdings zu, wenn ich so will, dass die eigentliche 
Gefahr eines Terroristen, also der eigentliche Ge-
genstand der Gefahr das Flugzeug ist, und das ist es 
ja auch in aller Regel. Aber man kann darüber 
reden, an welcher Stelle man den Stopp macht. 
Wenn man ihn an dieser zweiten Stelle macht, ist 
es natürlich sehr naheliegend, dass die Fluggesell-
schaften das dann machen. Ich habe die Vorschrif-
ten ja vorhin zitiert, dass die Fluggesellschaften 
verpflichtet sind, Sicherheitsmaßnahmen bei der 
Abfertigung von Fluggästen zu ergreifen. Ich meine, 
das kann man doch ganz leicht subsumieren unter 
diese Formulierung hier. Es steht sogar in der Ge-
setzesbegründung zum Luftsicherheitsgesetz, dass 
eine denkbare Sicherheitsmaßnahme der Bord-
kartenabgleich ist. Wem das zu wenig ist, das habe 
ich vorhin schon gesagt, der mag dann eben auf 
den § 17 Luftsicherheitsgesetz, also auf die Verord-
nungsermächtigung sehen. Das heißt, hier hat das 
Innenministerium die Möglichkeit, das auszufüh-
ren, was „Sicherheitsmaßnahme“ in dem Bereich 
heißt. Wenn es um die Bundespolizei geht, braucht 
es nicht mal das, denn – das wurde ja auch zitiert 
und ich kann das nur unterstreichen – die Luft-
sicherheitsbehörde nach § 5 – das ist ja die Bundes-
polizei und ihre Beliehenen – kann Fluggäste, die 
den Sicherheitsbereich betreten wollen, aus diesen 
Bereichen verweisen, wenn diese Personen ihre Be-
rechtigung zum Betreten nicht nachweisen. Die 
Berechtigung zum Betreten eines Nichtmitarbeiters, 
also eines Fluggastes, ergibt sich nicht aus irgend-
einer Bordkarte, sondern aus seiner Bordkarte. 
Wenn er die nicht vorlegen kann, hat er keine 
Berechtigung und kann verwiesen werden. Die 
Möglichkeit und die Aufforderung des Gesetz-
gebers, das zu tun, setzt natürlich voraus, dass man 
vorher die Bordkarte mit seinem Ausweisdokument 
abgleicht. Also für meine Begriffe ist es jetzt schon 
möglich. 

 

 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, vielen 
Dank. Dann Herr Faust. 

SV Jürgen Faust (Head of Security Lufthansa 
Airlines & Corporate Aviation Security, Frankfurt): 
Ja, zunächst zu der Fragestellung von Herrn 
Özdemir zum Thema, warum wir nicht die e-ID 
nutzen. Nur mal ganz kurz: Wie sieht so etwas in 
der Praxis aus? Da stehen 200 Leute vor dem Gate, 
die wollen innerhalb von 10 bis 15 Minuten ins 
Flugzeug, die haben Gepäck dabei, die haben eine 
Bordkarte, die haben ein Handy dabei, dann sollen 
sie auch noch ihren Ausweis zeigen. Und dann soll 
das jemand kontrollieren und das in Bruchteilen 
von Sekunden. So sieht die Praxis aus. Das ist im 
besten Fall ein Plausibilitätscheck, aber ganz 
ehrlich, in der Praxis ist es noch nicht mal das. 
Insofern ist der Punkt genau der richtige, an sich 
–  wenn ich es richtig mache – müsste ich es auto-
matisieren, weil ich die ganzen Fehlerquellen, die 
ich vorhin geschildert habe, deutlich minimieren 
kann. Dann spielt es keine Rolle, ob der Name 
falsch eingegeben war beim Buchen oder ein Um-
laut im Namen ist oder dergleichen. Mit bio-
metrischem Abgleich könnte ich in der Tat wirk-
lich einen deutlich größeren Anwendungsbereich 
abdecken und würde in der Tat ja auch die Leute 
kriegen, die im Zweifel unter gleichen, falschen 
Namen buchen und entsprechende falsche Identi-
täten vorzeigen. Insofern wäre das aus unserer 
Sicht durchaus ein Anwendungsfall, den ich im 
zweiten Schritt sogar noch mit behördlichen 
Prozessen verknüpfen könnte. All das wäre tech-
nisch machbar. Wir wären sehr dafür, in diese 
Richtung zu gehen. Nur zwei Dinge müssten erfüllt 
sein. Erstens muss es eine gewisse Flächenwirkung 
haben, zwei Gäste auf 200 Leute, das nutzt mir 
wenig, ja. Zweitens, ein ganz wichtiger Punkt, ich 
muss es dürfen. Im Moment ist die Rechtslage so, 
dass wir als Privatunternehmen mit diesen Daten 
nicht arbeiten dürfen. Wir sind aktiv auf das 
Bundesinnenministerium zugegangen vor ungefähr 
einem Jahr und haben genau in diese Zielrichtung 
darum gebeten, auch nochmal die entsprechende 
Rechtsgrundlage im Personalausweisgesetz und 
dergleichen zu ändern. Das ist bislang nicht ge-
schehen. Das heißt, wir dürfen mit diesen Daten 
nicht in diesem Sinne arbeiten. Sinn würde es aus 
unserer Sicht durchaus ergeben. 
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Die zweite Frage, ich glaube von Ihnen, Herr 
Höferlin, was wären die Auswirkungen? Erstmal, 
die Rechtsfolgen sind ja gar nicht beschrieben in 
dem Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Da steht ja 
erstmal nur drin, dass wir diese Pflicht haben, die 
Papiere zu überprüfen. Was wir dann machen 
sollen, wenn die Überprüfung fehlschlägt, und 
wann so eine Überprüfung fehlgeschlagen ist, das 
ist ja überhaupt noch nicht weiter ausdefiniert. Das 
wäre in der Tat zu konkretisieren. Ich gehe mal 
davon aus, dass es eigentlich zwei Möglichkeiten 
gibt. Erstens: Ich bitte die Bundespolizei um Rat 
und Hilfe. Das heißt, ich muss dann erstmal lange 
Wegstrecken zum Terminal zurücklaufen. Das 
dauert. Ich müsste das überprüfen. In der Zeit 
kommt es garantiert zu ersten Verspätungen. Die 
zweite Möglichkeit, die ich alternativ oder kumu-
lativ habe: Ich lade den Passagier ab. Was macht 
der, wenn er von A nach B will? Der fährt dann mit 
Bus oder Bahn und wird dann im Zweifel nicht auf 
seine Identität kontrolliert. Und nicht vergessen, in 
vielen Fällen hat der noch Gepäck aufgegeben. Das 
heißt, in der allerletzten Sekunde muss ich dann 
auch noch den Koffer ausladen, damit habe ich 
auch weitere Verspätungen vorprogrammiert. Inso-
fern sind die Auswirkungen dieser Maßnahme bei 
einem wirklich kaum erkennbaren Sicherheits-
gewinn in dem Kontext Luftsicherheit enorm. Wie 
gesagt, es gibt andere Argumente, aber im dem 
Kontext Luftsicherheit und Eigensicherungsmaß-
nahme ist es ein kaum erkennbarer Sicherheitsge-
winn, dem hohe Kosten und ein sehr, sehr hoher 
Aufwand und letztendlich auch massive operatio-
nelle Störungen gegenüberstehen können. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, und zum 
Schluss noch Frau Bock, bitte. 

SV Kirsten Bock (Brodersdorf): Ja, danke schön. 
Wir haben ja gehört, wir brauchen eine Rechts-
grundlage. Zu den allgemeinen Anforderungen und 
Rechtsgrundlagen schließe ich mich den Ausfüh-
rungen von Herrn Kelber an. Ich möchte aber noch-
mal hinzufügen, weil das hier im Raum stand: Bei 
der Eingriffsintensität spielt nicht nur die Intensität 
beim Einzelnen eine Rolle, sondern eine hohe Ein-
griffsintensität kann sich auch dadurch ergeben, 
dass eine Vielzahl von Daten verarbeitet wird. Wir 
dürfen nämlich nicht vergessen, dass wir uns zu-
mindest im Bereich des Datenschutzrechts im 
Bereich des Artikel 8 bewegen und nicht im Artikel 
7 der Grundrechtecharta. Insofern müssen wir auch 

die gesellschaftlichen Auswirkungen in den Blick 
nehmen. Da spielen dann eben große Datenmengen 
bei Kontrollmaßnahmen eine Rolle. Denn die 
Rechte der Betroffenen sollen ja vor den Risiken 
der Datenverarbeitung bei den verantwortlichen 
Stellen geschützt werden und in so einem Zentral-
register liegt eben eine große Menge an Daten vor. 
Da kann es zu vielen Risiken – Verwechslungen 
usw. – kommen. Ein weiterer Punkt ist die Frage: 
Mit Anlass oder anlasslos bei der Feststellung von 
Divergenzen? Dazu ist zu sagen, dass eine Kontroll-
maßnahme nur dann gerechtfertigt ist, wenn selbst-
verständlich der Anlass für die Kontrolle vor der 
Kontrolle selbst liegt. Also die Kontrolle selbst 
kann nicht ihren eigenen Ansatz schaffen. Soviel 
nur kurz dazu.  

Zu der Rechtsgrundlage Luftsicherheitsgesetz ist – 
glaube ich – schon alles gesagt worden. Gefährlich-
keit ergibt sich nicht aus der Identität, also nicht 
aus der Gesinnung einer Person und damit nicht 
aus der Identität. Zu den allgemeinen Rechtsgrund-
lagen, die sich aus dem Datenschutzrecht ergeben 
könnten, möchte ich anfügen, dass die vertragliche 
Rechtsgrundlage hier für eine solche Kontrolle 
nicht in Betracht kommt, weil der europäische 
Datenschutzausschuss die Anforderungen an die 
Erforderlichkeit der Verarbeitung für vertragliche 
Zwecke sehr eng sieht. Die deutsche Datenschutz-
konferenz vertritt ja eine sehr enge Kernvertrags-
theorie. Das bedeutet, man schaut sich an, was ist 
der objektive Kern des Vertrages zwischen der 
Fluggesellschaft und dem Passagier, dem Fluggast, 
und das ist die Beförderung. So eine Kontrolle 
dient eben nicht der Beförderung. Deswegen kann 
sie auf diese Rechtsgrundlage nicht gestützt 
werden. Eine weitere Rechtsgrundlage, die hier in 
Betracht kommen könnte, wäre das berechtigte 
Interesse der Fluggesellschaft. Wir haben hier von 
den Fluggesellschaften schon gehört, dass sie das 
gar nicht haben. Das kann sich in Einzelfällen tat-
sächlich ergeben, nämlich in dem Fall, in dem zum 
Beispiel das Land, in das befördert wird, eine 
Visapflicht hat, Einreisebedingungen, da liegt es 
auch im Interesse der Fluggesellschaft, sicher-
zustellen, dass sie den richtigen Gast transportiert, 
dass der auch ein Visum hat usw. Wir haben das 
schon gehört, diese Kontrollen finden ja auch tat-
sächlich statt. Weitere Rechtsgrundlagen kommen 
in diesem Kontext aus dem objektiven Daten-
schutzrecht, also aus dem allgemeinen Daten-
schutzrecht, jedenfalls nicht in Betracht. Insofern 
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wäre dann tatsächlich eine eigene Rechtsgrundlage 
zu schaffen, die dann eben aber all den Anforde-
rungen genügen muss, die Herr Kelber hier auch 
aufgezählt hat. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen 
herzlichen Dank, dann sind wir auch nur ganz 
knapp über der Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen 
allen sehr herzlich, vor allem bei den Sachver-
ständigen für ihr Kommen. Auch für die Zuschal-
tung bedanke ich mich ganz herzlich und ich 
wünsche Ihnen noch eine gute restliche Woche. 

 

Schluss der Sitzung: 16:03 Uhr  

 

 

 

Andrea Lindholz, MdB  
Vorsitzende 
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